
FRITZ & GROSSMANN ⚫  UMWELTPLANUNG GMBH 
Wilhelm-Kraut-Straße 60 72336 Balingen 
Telefon 07433/930363 Telefax 07433/930364 
E-Mail info@grossmann-umweltplanung.de 

 

 

 

 

 

 

Umweltbericht 
mit integriertem Grünordnungsplan 
 
 
zum Bebauungsplan „Interkommunales Industrie- und  
Gewerbegebiet, 7. Änderung und 3. Erweiterung“  
in Zimmern ob Rottweil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassung: 03.04.2024  



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 

Projekt:  
 
 

Bebauungsplan „Interkommunales Industrie- und  
Gewerbegebiet Erweiterung Süd“ 

Planungsträger:  Zweckverband Interkommunales Industrie- und  
Gewerbegebiet 

Rathausstraße 2 

78658 Zimmern ob Rottweil 

 
Projektnummer:  0597 

 
Bearbeiter:  Schriftliche Ausarbeitung: 

Marie Harriehausen, M. Sc. 

 

Geländeerfassung: 
Brigitte Pehlke, Dipl. Biol. 

Hans-Martin Weisshap 

 

Projektleitung: 
Simon Steigmayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 3 

Inhaltsverzeichnis 

Allgemein verständliche Zusammenfassung 6 

1 Einleitung 7 

1.1 Anlass und Begründung des Vorhabens 7 

1.2 Gebietsbeschreibung 8 

1.2.1 Angaben zum Standort 8 

1.2.2 Naturschutzrechtliche Ausweisungen 10 

1.3 Vorhabensbeschreibung 10 

1.4 Berücksichtigung der Umweltziele aus Fachgesetzen und übergeordneter 
Fachplanung 12 

2 Methodik 14 

2.1 Untersuchungsumfang und Beurteilungsgrundlagen 14 

2.2 Abschätzung der Erheblichkeit 16 

2.3 Eingriffs-/Ausgleichbilanz 16 

2.4 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Daten 16 

3 Wirkfaktoren der Planung 17 

3.1 Wirkfaktoren der Bauphase 17 

3.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 17 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 17 

4 Umweltauswirkungen der Planung 18 

4.1 Umweltbelang Tiere/Pflanzen 18 

4.1.1 Bestandsaufnahme 18 

4.1.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 23 

4.1.3 Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 25 

4.2 Umweltbelang Boden 26 

4.2.1 Bestandsaufnahme 26 

4.2.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 27 

4.3 Umweltbelang Wasser 29 

4.3.1 Bestandsaufnahme 29 

4.3.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 30 

4.4 Umweltbelang Luft/Klima 31 

4.4.1 Bestandsaufnahme 31 

4.4.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 32 

4.5 Umweltbelang Landschaft 33 

4.5.1 Bestandsaufnahme 33 

4.5.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 35 

4.6 Umweltbelang Fläche 36 

4.7 Umweltbelang Mensch 36 

4.7.1 Bestandsaufnahme 36 

4.7.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 38 

4.8 Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 39 



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 4 

4.9 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 39 

4.10 Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 42 

4.11 Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 42 

4.12 Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 42 

4.13 Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei 
Nichtdurchführung der Planung 42 

5 Planinterne Maßnahmen 43 

5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 43 

5.2 Maßnahmen der Grünordnung 45 

6 Gegenüberstellung von Bestand und Planung 48 

6.1 Eingriffs- /Ausgleichsbilanz innerhalb des Plangebietes 48 

6.1.1 Umweltbelang Biotope 48 

6.1.2 Umweltbelang Boden/Grundwasser 49 

6.1.3 Planinterne Gesamtbilanz 50 

6.3 Planexterne Kompensation 51 

6.5 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz mit Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahmen 51 

7 Planungsalternativen 52 

8 Monitoring 52 

9 Fazit 53 

10 Quellenverzeichnis 54 

11 Anhang 56 

11.1 Pflanzlisten 56 

11.2 Pläne 57 

 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Räumliche Einordnung des Vorhabengebietes 8 

Abbildung 2: Lageplan zum Vorhabengebiet mit hinterlegtem Luftbild 9 

Abbildung 3: Auszug aus dem Planentwurf für die Erweiterung des Gewerbegebiets „IN•KOM 
Südwest“ (Planungsstand 19.07.2022) 11 

Abbildung 4: Fotodokumentation vom Plangebiet 33 

 



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 5 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Naturschutzrechtliche Ausweisungen im Untersuchungsgebiet und Umgebung 10 

Tabelle 2: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der Fachgesetze und deren 
Berücksichtigung im B-Plan 12 

Tabelle 3: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der übergeordneten Fachpläne und 
deren Berücksichtigung im B-Plan 14 

Tabelle 4: Darstellung des Untersuchungsumfangs 15 

Tabelle 5: Fünfstufige Matrix zur Ermittlung der Erheblichkeit der Eingriffswirkungen 16 

Tabelle 6: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen 23 

Tabelle 7: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen 24 

Tabelle 8: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Boden 27 

Tabelle 9: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Boden 28 

Tabelle 10: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Wasser 29 

Tabelle 11: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Wasser 30 

Tabelle 12: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Luft/Klima 31 

Tabelle 13: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Luft/Klima 32 

Tabelle 14: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Landschaft 34 

Tabelle 15: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Landschaft 35 

Tabelle 16: Bestandsbewertung für die Wohnfunktion 37 

Tabelle 17: Bestandsbewertung für die Erholungsfunktion 38 

Tabelle 18: Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 40 

Tabelle 19: Bilanzierung des Umweltbelangs Biotope innerhalb des Plangebiets 48 

Tabelle 20: Bilanzierung des Umweltbelangs Boden/Grundwasser innerhalb des Plangebiets 49 

Tabelle 21: Ermittlung des Gesamtkompensationsbedarfs 50 

Tabelle 22: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz mit Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahme 51 

Tabelle 23: Darstellung der Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 52 

 



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 6 

Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet beabsichtigt das ca. 850 m 
westlich der Ortslage von Zimmern ob Rottweil liegende Gewerbegebiet „IN•KOM Südwest“ in süd-
licher Richtung zu erweitern. Im Bereich des etwa 23,54 ha großen Plangebietes sollen Gewerbe-
gebietsflächen bzw. eingeschränkte Industriegebietsflächen ausgewiesen werden. 

Die Eingrünung des Plangebietes erfolgt im Rahmen der Pflanzgebote und sieht im Zuge dessen 
u.a. die Pflanzung von 220 Laubbäumen, ca. 560 m² Heckenstrukturen sowie die Anlage von ca. 
13.300 m² extensiv zu bewirtschaftenden Grünflächen vor. Die Erschließung des Plangebiets er-
folgt über einen Ausbau der Römerallee bis zur verkehrlichen Anbindung an die Kreisstraße K 
5541 im Süden des Plangebiets.  

Zur Darstellung des Bestandes und der zu erwartenden Umweltauswirkungen wurden die Umwelt-
belange Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Fläche, Mensch, Kultur- und 
sonstige Sachgüter erhoben und bewertet.  

Für das im Bereich einer Ackerfläche gelegenen Gebiet ergeben sich durch das Vorhaben für die 
Umweltbelange Tiere/Pflanzen und Boden vor allem durch die bauliche Flächeninanspruchnahme 
bislang unversiegelter Bereiche erhebliche Beeinträchtigungen.  

Für die Aufstellung des Bebauungsplans sind Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich der 
Eingriffswirkungen erforderlich. Eingriffsminderungen können u. a. durch die Verwendung von ver-
sickerungsfähigen Belägen im Bereich von Abstellflächen und vergleichbaren Anlagen sowie durch 
den fachgerechten Umgang mit Bodenmaterial erzielt werden. 

Die Kompensation der Eingriffswirkungen erfolgt über den Erwerb von Ökopunkten durch den Pla-
nungsträger.  

Ein Monitoring der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen wird durch Ortsbesichtigungen erst-
malig ein Jahr nach Baubeginn und erneut nach 4 Jahren durchgeführt, um ggf. unvorhergesehene 
Entwicklungen frühzeitig erkennen und gegensteuern zu können.  

Im Rahmen des Vorhabens wurde zudem eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 
Nach den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung kommen im Wirkraum des 
Vorhabens artenschutzrechtlich relevante Vogel- und Fledermausarten vor. Zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen der Tötung gemäß des § 44 Abs. 1 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich 
muss die Baufeldbereinigung von Anfang November bis Ende Februar erfolgen. Sollten die Offen-
landflächen nach der Baufeldfreimachung noch in die Brutperiode nicht bebaut werden, sollte auf 
den Flächen eine Vergrämung der Feldlerchen erfolgen. Um das Vogelschlagrisiko an Glasscheiben 
des geplanten Gewerbegebietes zu minimieren ist der Leitfaden der Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten 2021 LAG VSW (2021) zu berücksichtigen. 

Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 
Abs. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG müssen im Falle der Feldlerchen mehrere mehrjährige blütenreiche 
Buntbrachen angelegt werden. 

Zur Minimierung der anlagenbedingten Störwirkung gemäß § 44 Abs. 1 Abs. 2 BNatSchG auf Fle-
dermäuse sollen Außenbeleuchtungen streulichtarm und zielgerichtet installiert werden.  

Fazit: Abschließend kann festgestellt werden, dass nach derzeitigem Kenntnisstand mit Realisie-
rung der Planung und der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kom-
pensation der Eingriff in die Umweltbelange ausgeglichen ist. Es verbleiben keine erheblichen ne-
gativen Auswirkungen für die Gesamtheit der Umweltbelange bestehen. 
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1 Einleitung  

Umweltprüfung 

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 2 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) die für die Abwägung relevanten Belange zu ermitteln und zu bewerten. Für die Belange 
des Umweltschutzes (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB) schreibt § 2 Abs. 4 BauGB die Durch-
führung einer Umweltprüfung vor, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-
mittelt werden. Gegenstand der Umweltprüfung sind vor allem die umweltbezogenen Auswirkungen 
auf die Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, 
Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den genannten Um-
weltbelangen.  

In einem Umweltbericht, welcher gemäß § 2a BauGB Bestandteil der Planbegründung ist, werden 
die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf Grundlage der Umweltprüfung beschrie-
ben und bewertet. Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage 1 zum BauGB geregelt.  

Entsprechend der Anlage 1 zum BauGB besteht der Umweltbericht (vgl. § 2 Abs. 4 und § 2a Nr. 2 
BauGB) aus einer Einleitung mit Angaben zu den Inhalten und wichtigsten Zielen des Bauleitplans 
sowie den festgelegten, für den Bauleitplan bedeutsamen Zielen des Umweltschutzes, wie sie in 
einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen dargestellt sind, einschließlich der Art, wie diese Ziele 
und Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden.  

Im zentralen Teil des Umweltberichtes erfolgt die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswir-
kungen, wie sie in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden. Enthalten 
sind Angaben zum derzeitigen Umweltzustand, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die 
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. Darüber hinaus beinhaltet der Bericht eine Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung gegenüber einer Nicht-
durchführung der Planung. Weiterhin sind hier die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen aufgeführt. Anhand der vorhaben-
spezifischen Anforderungen werden mögliche alternative Planungsmöglichkeiten ermittelt. 

Das BauGB sieht außerdem ein Monitoring vor, welches im Umweltbericht darzustellen ist. Dabei 
werden die Gemeinden nach § 4c BauGB verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen (vgl. § 2 Abs. 4 BauGB). 

 

1.1 Anlass und Begründung des Vorhabens  

Mit der Erweiterung des Gewerbegebiets „Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet, 7. Än-
derung 3. Erweiterung“ möchte der Zweckverband IN•KOM die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Erweiterung des Gewerbegebiets schaffen. 

Nördlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich das Bebauungsplangebiet „Interkommunales 
Industrie- und Gewerbegebiet, 5. Änderung und 2. Erweiterung“. Durch beide Plangebiete wird ein 
nicht mehr genutzter, strukturreicher Hof überplant, welcher bereits innerhalb des Bauleitplanverfah-
rens zum BPlan „Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet, 5. Änderung und 2. Erweiterung“ 
berücksichtigt wurde 
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1.2 Gebietsbeschreibung 

1.2.1 Angaben zum Standort 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche befindet sich am westlichen Rand von Zimmern o. R. im 
südwestlichen Teil des bestehenden Bebauungsplanes „Interkommunales Industrie- und Gewerbe-
gebiet“. Damit schließt das Plangebiet südlich an das bestehende Gewerbegebiet an.  

Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf einer ebenen Lage auf einer Höhe von ca. 726 m ü. N.N. 
und wird der naturräumlichen Einheit der „Oberen Gäue“ (Naturraum-Nr. 122) zugeordnet, welche 
ein Bestandteil der Großlandschaft „Neckar- und Taubergäu-Platten“ ist (Großlandschaft-Nr. 12). 

Das ca. 23,54 ha umfassende Plangebiet wird überwiegend von landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen eingenommen. In südwestlicher Richtung schließt das Plangebiet an eine Rohstoffabbaufläche 
der Fa. Bau-Union GmbH & Co. Vereinigte Schotterwerke KG an. 

Die exakte Lage des Vorhabengebiets kann den nachfolgenden Abbildungen entnommen werden. 

 
Legende: rot eingefärbte Fläche = Plangebiet, unmaßstäblich 

Abbildung 1: Räumliche Einordnung des Vorhabengebietes 
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Legende: rot umrandete Fläche = Plangebiet 

Abbildung 2: Lageplan zum Vorhabengebiet mit hinterlegtem Luftbild 
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1.2.2 Naturschutzrechtliche Ausweisungen 

Tabelle 1: Naturschutzrechtliche Ausweisungen im Untersuchungsgebiet und Umgebung  

Schutzgebietskategorie Ausweisung inkl. räumliche Zuordnung 

Biotope nach § 30 BNatSchG / 
§ 33 NatSchG BW  

Keine Ausweisungen im Plangebiet.  

Ausweisungen in der nahen Umgebung des Plangebiets*:  

- „Feldgehölz, Herrenbühl westlich Zimmern“, (Biotop-Nr. 178173250115), ca 
250 m nördlich  

FFH-Mähweisen nach 
§ 30 BNatSchG Abs 2 Nr. 7 

Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

Natura 2000-Gebiete 

(FFH = Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, 

SPA = Vogelschutzgebiet) 

Keine Ausweisungen im Plangebiet. 

Ausweisung in der Umgebung des Plangebiets: 

- FFH-Gebiet „Baar, Eschach und Südostschwarzwald“ (Schutzgebiets-Nr. 
7916311), ca. 750 m nördlich der Plangebietsfläche. 

- SPA-Gebiet „Baar“ (Schutzgebiets-Nr. 8017441), ca. 1,8 km südlich der 
Plangebietsfläche. 

Naturschutzgebiete Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

Naturparke Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

Landschaftsschutzgebiete Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

Waldschutzgebiete Keine Ausweisungen in Plangebiet und Umgebung. 

Überschwemmungsgebiete Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

Wasserschutzgebiete Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

Biotopverbundplanung Keine Ausweisungen im Plangebiet. 

Ausweisungen in der Umgebung des Plangebiets: 

- Kernflächen des mittleren und trockenen Verbunds, ca. 550 m nördlich. 

Wildtierkorridore nach Generalwild-
wegeplan BW 

Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung.  

Naturdenkmale Keine Ausweisungen im Plangebiet und Umgebung. 

*nahe Umgebung = ca. 200 m entfernt vom Plangebiet 

 

1.3 Vorhabensbeschreibung 

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des B-Plans 

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens mit einer Gesamtfläche von 23,54 ha 
beinhaltet die Flurstücke / Teile der Flurstücke 289, 334, 335, 336, 339, 339/1, 340, 342, 343/1, 345 
(Römerweg), 346 ( K 5541), 351, 1538, 1539, 1541, 1542, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 
1720, 1724, 1725, 1726/1 und 1812/35. 

Die Eingrünung des Plangebietes erfolgt im Rahmen der Pflanzgebote und sieht im Zuge dessen 
u.a. die Pflanzung von 220 Laubbäumen und ca. 560 m² Heckenstrukturen sowie die Anlage von ca. 
13.300 m² extensiv zu bewirtschaftenden Grünflächen vor. 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über einen Ausbau der Römerallee bis zur verkehrlichen 
Anbindung an die Kreisstraße K 5541 im Süden des Plangebiets. Eine infrastrukturelle Erschließung 
im Hinblick auf die Wasserver- und -entsorgung, Telekommunikation und Elektrizität erfolgt über das 
Versorgungsnetzwerk, das im Vorfeld für das Gesamtgebiet „IN•KOM Südwest“ konzipiert wurde. 
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Legende: schwarz-umrandete Fläche = Plangebiet, unmaßstäblich 

Abbildung 3: Auszug aus dem Planentwurf für die Erweiterung des Gewerbegebiets „IN•KOM Süd-
west“ (Planungsstand 03.04.2024) 
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1.4 Berücksichtigung der Umweltziele aus Fachgesetzen und übergeordneter 
Fachplanung  

Im Rahmen der Umweltprüfung sind die Ziele des Umweltschutzes aus den Fachgesetzen und der 
übergeordneten Fachplanung einschließlich deren Berücksichtigung im Bauleitplan darzustellen. Im 
vorliegenden Bebauungsplan sind nachfolgend aufgelistete Umweltziele der einschlägiger Fachge-
setze und Fachpläne relevant:  

 

Tabelle 2: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der Fachgesetze und deren Berücksichtigung 
im B-Plan 

Fachgesetz Umweltschutzziel Berücksichtigung im B-Plan 

BauGB  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

 

 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

§ 1a Abs. 2 BauGB 

 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden  

 

 

§ 1a Abs. 3 BauGB 

 

Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 

 

§ 1a Abs. 4 BauGB 

 

Bei Betroffenheit von NATURA 2000 Gebieten sind die Vorschriften 
des BNatSchG über die Zulässigkeit und Durchführung von derarti-
gen Eingriffen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der 
Europäischen Kommission anzuwenden 

 

Keine Betroffenheit erkennbar. Ver-
zicht auf Natura 2000-Vorprüfung 

§ 1a Abs. 5 BauGB Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist durch geeignete Maßnah-
men Rechnung zu tragen  

Berücksichtigung in Umweltbericht 

BNatSchG 

§ 1 Abs. 1 BNatSchG 

 

 

„Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen …. nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-
schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die 
Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Na-
tur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).“ 
 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

§ 33 Abs 1 BNatSchG 

 

„Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Be-
einträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen füh-
ren können, sind unzulässig.“ 
 

Keine Betroffenheit erkennbar. Ver-
zicht auf Natura 2000-Vorprüfung 
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Fachgesetz Umweltschutzziel Berücksichtigung im B-Plan 

§ 44 Abs 1 BNatSchG „Es ist verboten, 
wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fort-pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-
, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).“ 

Berücksichtigung in Umweltbericht 
und in Spezieller artenschutzrecht-
licher Prüfung  

 

BBodSchG  

§ 1 BBodSchG  

 

Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des    Bodens. 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

WRRL 

Art. 1 

 

„Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und 
Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der 
direkt von ihnen abhäng-enden Landökosysteme und Feuchtgebiete 
im Hinblick auf deren Wasserhaushalt“ 
„Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung …“ 
„Anstreben eines stärkeren Schutzes und einer Verbesserung der 
aquatischen Umwelt, u. a. durch spezifische Maßnahmen zur 
schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Ver-
lusten von    prioritären Stoffen …“ 
„ … Reduzierung der Verschmutzung des Grundwassers und Ver-
hinderung seiner weiteren Verschmutzung.“ 
„Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen 
und Dürren….“ 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

WHG 

§ 5 Abs 1 WHG 

 

 

Allgemeine Sorgfaltspflichten: 

Vermeidung einer nachteiligen Veränderung der Gewässereigen-
schaften 

Sparsame Verwendung des Wassers  

Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts 

Vermeidung einer Vergrößerung und Beschleunigung des Wasser-
abflusses  

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

BImSchG 

§ 1 Abs 1 BImSchG 

 

 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen. Vorbeugung vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen. 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

ROG 

§ 2 ROG 

 

 

Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne einer nachhaltigen 
Raumentwicklung anzuwenden. Dies schließt u. a. die Sicherung 
und den nachhaltigen Schutz von natürlichen Ressourcen, den 
Schutz des Freiraums und den Erhalt und die Entwicklung von Kul-
turlandschaften mit ein.  

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

DSchG 

§ 1 Abs 1 DSchG 

 

 

„Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kultur-
denkmale zu schützen und zu pflegen, insbesondere den Zustand 
der Kulturdenkmale zu überwachen sowie auf die Abwendung von 
Gefährdungen und die   Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken“ 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

 

 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 14 

Tabelle 3: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der übergeordneten Fachpläne und deren Be-
rücksichtigung im B-Plan 

Fachplan Umweltschutzziel/ 

Ausweisung inkl. räumliche Zuordnung 

Berücksichtigung im B-Plan 

Regionalplan Schwarz-
wald-Baar-Heuberg 
2003 

 

 

 

Fortschreibung Regio-
nalplan Schwarzwald-
Baar-Heuberg (Stand: 
Entwurf, 2021) 

Ausweisung: 

Schutzbedürftiger Bereich für Bodenerhaltung und 
Landwirtschaft – Vorrangflur 

 
 

 

Ausweisung: 

Schutzbedürftiger Bereich für Bodenerhaltung und 
Landwirtschaft – Vorrangflur 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 
 

 
 
 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

Flächennutzungsplan 
der VWG Rottweil  
Gemeindegebiet  
Zimmern ob Rottweil 
2012 

 

Fortschreibung Flä-
chennutzungsplan der 
VWG Rottweil  
Gemeindegebiet  
Zimmern ob Rottweil 
(Stand: Offenlage, 
2022) 

Ausweisung:  

Landwirtschaftliche Flächen  

 

 

 

Ausweisung:  

Geplante gewerbliche Baufläche 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

 

 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

 

2 Methodik 

2.1 Untersuchungsumfang und Beurteilungsgrundlagen 

Die Beschreibung, Analyse und Bewertung der Umweltbelange Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, 
Luft/Klima, Landschaft, Fläche, Mensch sowie Kultur- und sonstige Sachgüter erfolgt getrennt nach 
Landschaftspotenzialen. Die räumliche Abgrenzung der jeweiligen Untersuchungsräume orientiert 
sich hierbei vor allem an den vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Umweltbelange führen können. Als Grundlage zur Bewertung der Bedeutung der 
Umweltbelange und zur Einschätzung der ökologischen Beeinträchtigung des Eingriffs dienen die 
Ökokontoverordnung des Landes Baden-Württemberg vom 19.12.2010 und die „Empfehlungen für 
die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung“ (LFU 2005). Die Be-
wertung der Leistungsfähigkeit von Böden erfolgt zudem in Anlehnung an die Arbeitshilfe „Das 
Schutzgut Boden in der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung“ (LUBW 2012, Bodenschutzheft 
24). 

Die Untersuchungsgebietsabgrenzung und die zur Beurteilung der jeweiligen Umweltbelange her-
angezogenen Grundlagen und Methoden können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.  
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Tabelle 4: Darstellung des Untersuchungsumfangs 

Umweltbelange Abgrenzung Untersuchungsgebiet  Beurteilungsgrundlage und Methode 

Tiere/Pflanzen  Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 
Betrachtung der Lebensräume angrenzend 
an das Vorhaben 

• Biotoptypenkartierung 

Nach der Ökokontoverordnung des Landes Baden-       
Württemberg  

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  

Auf Grundlage vorhandener Daten, einer Übersichtsbege-
hung und floristischer/faunistischer Untersuchungen 

Boden  Geltungsbereich des Bebauungsplanes • Funktionsbezogene Bewertung der betroffenen 
Böden 

Nach der Ökokontoverordnung des Landes Baden-      
Württemberg und LUBW 2012 (Bodenschutzheft 24) 

Wasser Geltungsbereich des Bebauungsplanes • Grundwasserneubildung 

• Grundwasserleiter 

• Wasserschutzgebiete  

• Struktur- und Gewässergüte bei Oberflächenge-
wässer 

• Überschwemmungsgebiete       

Nach den Empfehlungen der LFU 2005 

Luft/Klima  Geltungsbereich des Bebauungsplanes und    
klimatischer Wirkungsbereich des Vorhabens 

• Kaltluftentstehung 

• Kaltluftabfluss 

• Luftregenerationsfunktion 

• Klimapufferung 

• Immissionsschutzfunktion 

Nach den Empfehlungen der LFU 2005 

Landschaft Geltungsbereich des Bebauungsplanes und 
Bereich der Einsehbarkeit 

• Eigenart und Vielfalt 

• Einsehbarkeit 

• Natürlichkeit 

Nach den Empfehlungen der LFU 2005 

Fläche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 
angrenzenden Gebieten 

• Flächenverbrauch  

• Zersiedelung  

Gutachterliche Einschätzung 

Mensch Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 
angrenzenden Gebieten 

• Eignung als Wohnraum 

• Erholungseignung 

• Erholungsnutzung 

• Erholungseinrichtungen 

Gutachterliche Einschätzung 

Kultur- und sonstige 
Sachgüter 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 
angrenzenden Gebieten 

• Schutzstatus eines Kulturgutes 

• Seltenheit im regionalen und landeskulturellen 
Kontext  

Gutachterliche Einschätzung 
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2.2 Abschätzung der Erheblichkeit  

Um die Erheblichkeit der vorhabensbezogenen Beeinträchtigungen zu ermitteln, wurde in Anleh-
nung an Barsch et al. 2003 eine Matrix erstellt, in der die funktionale Bedeutung des betroffenen 
Bezugsraumes (fünf Kategorien) der vom Vorhaben ausgehenden Funktionsbeeinträchtigung 
(ebenfalls fünf Kategorien) gegenübergestellt und daraus die Intensität der Auswirkung (fünf Kate-
gorien) für den jeweiligen Umweltbelang abgeleitet wird. Die Kategorien hoch und sehr hoch werden 
als erhebliche Beeinträchtigung eingestuft, die Kategorien mittel, gering und sehr gering führen zu 
keiner erheblichen Beeinträchtigung.  

 

Nicht in jedem Fall führt der Gebrauch der Matrix bei der Ermittlung der Erheblichkeit von Eingriffs-
auswirkungen zu einem sinnvollen Ergebnis. Ergänzend wird mit dem verbalargumentativen Ansatz 
gearbeitet, um Maßnahmen zur Vermeidung, Eingriffsminderung sowie Vorbelastungen in der Be-
wertung berücksichtigen zu können. 

 

Tabelle 5: Fünfstufige Matrix zur Ermittlung der Erheblichkeit der Eingriffswirkungen 

Intensität der Aus-
wirkung  

Funktionale Bedeutung des Bezugsraumes / Bewertung 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

F
u

n
k
ti

o
n

s
b

e
e

in
tr

ä
c

h
ti

-
g

u
n

g
 

sehr gering sehr gering gering gering mittel 
mittel 

hoch 

gering gering gering  mittel 
mittel 

hoch 
hoch 

mittel gering mittel 
mittel 

hoch 
hoch hoch 

hoch mittel 
mittel 

hoch 
hoch hoch sehr hoch 

sehr hoch 
mittel 

hoch 
hoch hoch sehr hoch sehr hoch 

 

2.3 Eingriffs-/Ausgleichbilanz 

Die Erstellung der Eingriffs-/Ausgleichbilanz erfolgte entsprechend der Vorgaben der Ökokontover-
ordnung. Hierbei wird der Kompensationsbedarf für die maßgeblichen Umweltbelange Tiere/Pflan-
zen und Boden/Grundwasser separat ermittelt, addiert und funktionsübergreifend ausgeglichen.  

 

2.4 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Da-
ten 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Daten sind nicht aufgetreten. 
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3 Wirkfaktoren der Planung 

Die Auswirkungen und Beeinträchtigungen, die bei der Realisierung des Vorhabens für den Natur-
haushalt, die Landschaft und die Wohnqualität entstehen, werden als Projektwirkungen zusammen-
gefasst. Sie lassen sich in bau-, anlagen- und betriebsbedingt gliedern.  

 

3.1 Wirkfaktoren der Bauphase 

• Baustelleneinrichtung, Lagern von Baumaterial, Baustraßen 

• Bodenabtrag und Bodenumlagerung 

• Bodenverdichtung durch Baumaschinen 

• Entfernen der Vegetation im Baufeld 

• Schadstoff- und Staubemissionen durch Baumaschinen, unsachgemäßen Umgang, Unfälle 

• Lärm, Erschütterung durch Maschinen und Transportverkehr 

 

3.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

• Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und Versiegelung 

• Verlust landwirtschaftlich genutzter Acker- und Grünlandflächen 

• Veränderungen im Landschaftsbild 

 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

• Schadstoffemissionen: Abgase, Abwärme, Abwasser, Abfälle, Energie, wassergefährdende 
Stoffe z.B. bei Unfällen 

• Lärmimmissionen und Beunruhigung durch erhöhte Betriebsamkeit (Anwesenheit von Per-
sonen etc.) 
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4 Umweltauswirkungen der Planung 

(Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und der zu erwartenden Auswirkungen des Vorha-
bens) 

 

4.1 Umweltbelang Tiere/Pflanzen 

(inkl. biologische Vielfalt sowie Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete) 

4.1.1 Bestandsaufnahme  

4.1.1.1 Bestandsbeschreibung  

Biotope 

Inner- und außerhalb des Planungsgebietes wurden die in ihrer Vegetation einheitlichen Flächen 
zusammengefasst und in ihrer Ausprägung beschrieben. Die Biotoptypen wurden nach der Bio-
topwertliste der Ökokontoverordnung des Landes Baden-Württemberg angesprochen. Die genauen 
Biotopdefinitionen sind der Arbeitshilfe „Arten, Biotope, Landschaft - Schlüssel zum Erfassen, Be-
schreiben, Bewerten“ der LUBW (LUBW 2009) zu entnehmen. Eine exakte räumliche Darstellung 
der im Vorhabensgebiet vorhandenen Biotoptypen ist im Bestandsplan dargestellt. Eine Darstellung 
der Biotoptypen außerhalb des Plangebietes kann der Umweltbilanzierung der betroffenen Teilflä-
che in Kapitel 6.2 entnommen werden. 

Das Plangebiet wird großflächig von Ackerflächen (37.11) eingenommen. Im Zuge vegetationskund-
licher Erhebungen konnten die ca. 22,2 ha umfassenden landwirtschaftlichen Flächen in zwei Teil-
flächen unterteilt werden (vgl. Vegetationsaufnahmen 1 und 2): 
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Ort: Zimmern o. R. 
Vorhaben/Bebauungsplan: GE Inkom Erweiterung Süd 

Aufnahme Nr. 1 
 

Datum: 06.07.2023 Flurstück-Nr.: 339, 339/1 

Anbau/Nutzung: Saat-Weizen (Triticum aestium) 

 

Beschreibung/Intensität der Bewirtschaftung:  

Extensiv bewirtschafteter Acker mit sehr artenreicher Unkrautvegetation auf der gesamten Fläche, 
die Unkrautvegetation wird von Geruchloser Kamille, Acker-Kratzdistel und Kompass-Lattich ge-
prägt. Die Frucht steht sehr lückig, maßvoller Einsatz von Herbiziden.  

Nachweis Bromus grossus:                     ja                         nein        

 

  

Foto 1: Artenreiche Unkrautflur, Blick nach West Foto 7: Blick von Süd nach Nord 
 

Artenliste der erfassten Arten: 

 

Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name 

Aethusa cynapium - Hundspetersilie 

Alopecurus myosuroides - Acker-Fuchsschwanz 

Artemisia vulgaris - Gewöhnlicher Beifuß 

Bromus sterilis - Taube Trespe 

Campanula patula - Wiesen-Glockenblume 

Capsella bursa-pastoris - Hirtentäschelkraut 

Carduus nutans - Nickende Distel 

Chaerophyllum aureum - Gold-Kälberkropf 

Chenopodium album - Weißer Gänsefuß 

Cirsium arvense - Acker-Kratzdistel 

Convolvulus arvensis - Acker-Winde 

Crepis capillaris - Kleinköpfiger Pippau 
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Ort: Zimmern o. R. 
Vorhaben/Bebauungsplan: GE Inkom Erweiterung Süd 

Aufnahme Nr. 1 
 

Cyanus segetum - Gewöhnliche Kornblume 

Dactylis glomerata - Knäulgras 

Daucus carota - Wilde Möhre 

Elymus repens - Gewöhnliche Quecke 

Epilobium spec. - Weidenröschen 

Festuca pratensis - Wiesen-Schwingel 

Fumaria officinalis - Gewöhnlicher Erdrauch 

Galeopsis tetrahit - Acker-Hohlzahn 

Geranium dissectum - Schlitzblättriger Storchschnabel 

Heracleum sphondylium - Wiesen-Bärenklau 

Lactuca serriola - Kompass-Lattich 

Lapsana communis - Gewöhnlicher Rainkohl 

Malva sylvestris - Wilde Malve 

Papaver rhoeas - Klatschmohn 

Persicaria maculosa - Floh-Knöterich 

Picris hieracioides - Bitterkraut 

Plantago lanceolata - Spitzwegerich 

Reseda luteola - Färber-Resede 

Rumex conglomeratus - Knäuel-Ampfer 

Rumex obtusifolius - Breitblättriger Ampfer 

Senecio inaequidens - Schmalblättriges Greiskraut 

Senecio jacobaea - Jakobs-Greiskraut 

Senecio vulgaris - Gewöhnliches Greiskraut 

Sinapis arvensis - Acker-Senf 

Sonchus arvensis - Acker-Gänsedistel 

Sonchus asper - Raue Gänsedistel 

Sonchus oleraceus - Kohl-Gänsedistel 

Tripleurospermum inodorum - Geruchlose Strandkamille 

Tussilago farfara - Huflattich 

Urtica spec. - Brennnessel 
 

Bewertung: 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation, Biotoppunktwert 6 P/m² 
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Ort: Zimmern o. R. 
Vorhaben/Bebauungsplan: GE Inkom Erweiterung Süd 

Aufnahme Nr. 2 
 

Datum: 06.07.2023 Flurstück-Nr.: 1718, 1719, 1720, 1724, 1725 

Anbau/Nutzung: Mais 

 

Beschreibung/Intensität der Bewirtschaftung:  

Intensiv genutzter Maisacker, Artenarme Unkrautflur nur als schmaler Randstreifen entwickelt, auf 
der Ackerfläche selbst nahezu fehlend. Die Unkrautvegetation wird massiv mit Herbiziden bekämpft. 

Nachweis Bromus grossus:                     ja                         nein        

  

Foto 1: Unkrautflur nur als schmaler Randstreifen ent-
wickelt 

Foto 7: Blick von Süd nach Nord 

 

Artenliste der erfassten Arten: 

 

Wissenschaftlicher Name - Deutscher Name 

Aethusa cynapium - Hundspetersilie 

Alopecurus myosuroides - Acker-Fuchsschwanz 

Atriplex patula - Spreizende Melde 

Bromus arvensis - Acker-Trespe 

Bromus sterilis - Taube Trespe 

Chenopodium album - Weißer Gänsefuß 

Convolvulus arvensis - Acker-Winde 

Elymus repens - Gewöhnliche Quecke 

Euphorbia spec. - Wolfsmilch 

Geranium dissectum - Schlitzblättriger Storchschnabel 

Lactuca serriola - Kompass-Lattich 

Papaver rhoeas - Klatschmohn 

Persicaria maculosa - Floh-Knöterich 

Plantago major - Breit-Wegerich 
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Ort: Zimmern o. R. 
Vorhaben/Bebauungsplan: GE Inkom Erweiterung Süd 

Aufnahme Nr. 2 
 

Rumex obtusifolius - Breitblättriger Ampfer 

Sinapis arvensis - Acker-Senf 

Sonchus asper - Raue Gänsedistel 

Tripleurospermum inodorum - Geruchlose Strandkamille 

Tussilago farfara - Huflattich 

Vicia cracca - Vogel-Wicke 
 

Bewertung: 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation, Biotoppunktwert 4 P/m² 

 

In nördlicher sowie südlicher Richtung werden die Ackerflächen von Böschungsbereichen (35.60) 
von der nördlich angrenzenden gewerblichen Nutzung sowie den südlich angrenzenden vollversie-
gelten Verkehrsflächen getrennt. Innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden sich 
zudem sowohl geschotterte Verkehrsflächen (60.23) als auch unversiegelte Wirtschaftswege 
(60.25). 

 

Tiere 

Eine mögliche Betroffenheit von geschützten Tierarten wurde in einer speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung untersucht. Anhand der standörtlichen Gegebenheiten, der vorhandenen Habitatstruk-
turen, der Verbreitungskarten aus dem 4. nationalen Bericht gemäß FFH-Richtlinie und des Infor-
mationssystems Zielartenkonzept Baden-Württemberg wurden alle Artengruppen ermittelt, die in-
nerhalb des Untersuchungsgebietes vorkommen können. Dies waren vor allem die europäischen 
Vogelarten und die Fledermäuse. Die Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sind 
im Kapitel 4.1.4 zusammengefasst.  
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4.1.1.2 Bestandsbewertung 

Die Bedeutung der im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen wird entsprechend der Bewertungs-
empfehlungen der LFU 2005 festgesetzt. Hierbei werden die im Gebiet vorhandenen Vorbelastun-
gen berücksichtigt. Die detaillierte Bilanzierung und Bewertung des Umweltbelanges können dem 
Kapitel 6.1 entnommen werden.  

 

Tabelle 6: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen 

 

Bestandsbewertung der Biotoptypen unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für den Umwelt-
belang Tiere/ Pflanzen 

Naturschutzfachliche Bedeutung ge-
mäß LFU 2005 

Biotoptypen 

sehr hoch  

hoch  

mittel • Ruderalvegetation (35.60) 

gering 
• Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (Vegetationsauf-

nahme 1, 37.11) 

• Unversiegelte Verkehrsfläche (Grasweg) (60.25) 

sehr gering 

• Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (Vegetationsauf-
nahme 2, 37.11) 

• Vollversiegelte Flächen (60.21) 

• Teilversiegelte Flächen (60.23) 

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• Lärmbelastung durch die Betriebsamkeit im Bereich des bestehenden Gewerbegebietes 

• Staub- und Lärmbelastung durch die Betriebsamkeit im Bereich des bestehenden Gewerbegebietes 

• Staub- und Lärmbelastung durch das Verkehrsaufkommen der A81 entlang des östlichen Plangebietsrandes 

 

4.1.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 

Der Verlust der im Gebiet vorhandenen natürlichen Vegetationsstrukturen führt für den Umweltbe-
lang Tiere/Pflanzen zu Auswirkungen mit einem sehr hohen Beeinträchtigungsmaß. Infolge des Le-
bensraumverlustes ergeben sich für alle betroffenen Biotoptypen erhebliche Beeinträchtigungen.  

Weitere Bruträume und damit potenzielle Störungszonen liegen im umgebenden Grün- und Acker-
land. Die Kulissenwirkung der neu geplanten Gebäude kann hier bei Offenlandarten, wie der Feld-
lerche zu einer Verlagerung der Revierzentren oder Nistplätze führen.  

Durch die planinterne Eingrünungsmaßnahme können die Eingriffsfolgen zwar anteilig minimiert, 
jedoch nicht auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
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Tabelle 7: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen 

Umweltauswirkungen der Planung und ihre Erheblichkeit unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen 

Art der Umweltauswirkung 
Wirkungsbe-

reich 
Wirkungs-

dauer 

Ausmaß der 
Funktionsbe-

einträchti-
gung 

Erheblichkeit 

(unter Berücksich-
tigung der Be-

standsbewertung) 

bau- und anlagenbedingt     

Entfernung von Vegetationsbeständen und 
dadurch Verlust von Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere 

Eingriffsbereich dauerhaft sehr hoch  

Störung der Fauna durch Überbauung und      
Kulissenbildung 

Eingriffsbereich 
und nahes   

Umfeld 

dauerhaft sehr hoch  

Baubedingte Schadstoff- und Staubemissionen 
durch Transport- und Baufahrzeuge  

Eingriffsbereich 
und Umfeld 

temporär, 
beschränkt 
auf Bauzeit 

gering  

Störungen für die Fauna durch baubedingte 
Lärmemissionen  

Eingriffsbereich 
und nahes   

Umfeld 

temporär, 
beschränkt 
auf Bauzeit 

gering  

Störungen für die Fauna durch baubedingte       
visuelle Beeinträchtigungen 

Eingriffsbereich 
und nahes   

Umfeld 

temporär, 
beschränkt 
auf Bauzeit 

gering  

betriebsbedingt     

Betriebsbedingte Schadstoffemissionen Eingriffsbereich 
und Umfeld 

dauerhaft gering  

Störungen für die Fauna durch betriebsbedingte 
Lärmemissionen  

Eingriffsbereich 
und nahes   

Umfeld 

dauerhaft gering  

Störungen für die Fauna durch betriebsbedingte 
visuelle Beeinträchtigungen 

Eingriffsbereich 
und nahes   

Umfeld 

dauerhaft gering  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen vorgesehen  

• Eingrünung des Plangebiets im Rahmen der Pflanzgebote 
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4.1.3 Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

Nach den Ergebnissen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan „Inter-
kommunales Industrie- und Gewerbegebiet, 7. Änderung und 3. Erweiterung“ kommen im Wirkraum 
des Vorhabens mehrere artenschutzrechtlich relevante Arten vor. Zu nennen sind hierbei die Fle-
dermäuse und die europäischen Vogelarten.  

Mit der Realisierung des Vorhabens sind Auswirkungen auf die nachgewiesenen europarechtlich 
geschützten Arten verbunden.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen der Tötung gemäß des § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG be-
züglich der Feldlerche muss die Baufeldbereinigung außerhalb der Vogelbrutzeit von Anfang Okto-
ber bis Ende Februar erfolgen. Sollten die Offenlandflächen nach der Baufeldfreimachung noch in 
die Brutperiode hinein nicht zeitnah bebaut werden, sollte auf den Flächen eine Vergrämung für die 
Feldlerchen stattfinden. Um das Vogelschlagrisiko an Glasscheiben des geplanten Industriegebietes 
zu minimieren, müssen bei der Planung und baulichen Umsetzung der Gebäude die Wirkungsfakto-
ren gemäß dem Leitfaden der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021 LAG VSW 
(2021) berücksichtigt werden. Die Bewertung des Risikos soll auf Ebene des Bauantrags erfolgen. 
Bei Umsetzung geeigneter Maßnahmen (z.B. Markierung großer Glasflächen, Anbringen von Au-
ßenjalousien, Unterteilung großer Glasflächen u.a.) kann ein signifikant erhöhtes Vogelschlagrisiko 
vermieden werden. 

Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 
Satz 3 BNatSchG müssen im Falle der Feldlerche mehrere mehrjähriger, blütenreicher Buntbrachen 
angelegt werden. 

Zur Minimierung der anlagenbedingten Störwirkung gemäß § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG auf Fle-
dermäuse (Irritation durch Außenbeleuchtung) sollen Außenbeleuchtungen so ausgerichtet werden, 
dass eine zielgerichtete Beleuchtung nach unten erfolgt. Seitliche Lichtabstrahlung und Streulicht 
sind zu vermeiden. Zusätzlich sollen Lampen und Leuchten der gesamten Außenbeleuchtung (ein-
schließlich Werbeanlagen) mit insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum 
verwendet werden.  

Das Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept sieht vor, dass die Buntbrachestreifen alle 5 Jahre um-
zubrechen und durch eine Neueinsaat zu erneuern sind. Außerdem soll ein einmaliger Pflegeschnitt 
im September (ab dem dritten Jahr) mit Abtransport des Schnittguts erfolgen, wobei Teilbereiche 
(ca. 30 %) der Fläche stehen gelassen werden sollten. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist über ein 
Monitoring mit Hinblick auf die Schaffung neuer Reviere bzw. die Erhöhung der Populationsdichte 
im Maßnahmengebiet zu überprüfen.  

Weiteres artenschutzrechtliches Konfliktpotenzial ist durch das geplante Vorhaben nicht zu erwar-
ten.  

Unter Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung sowie der dargestellten funktionserhal-
tenden Maßnahme ergeben sich für die gemeinschaftlich geschützten Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten durch die Realisierung des Vorhabens keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG.  

Es wird keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG benötigt  
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4.2 Umweltbelang Boden 

4.2.1 Bestandsaufnahme  

4.2.1.1 Bestandsbeschreibung  

Innerhalb sowie außerhalb des Plangebiets wurden die in ihrem Bodenvorkommen einheitlichen 
Standorte zusammengefasst und in ihrer Ausprägung beschrieben.  

Nach der Geologischen Übersichtskarte (Maßstab 1:50.000, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau) stehen im Plangebiet die geologischen Formationen der Trigonodusdolomite, der Holozä-
nen Abschwemmmassen, der Lösslehme und der Plattenkalke an.  

Innerhalb des Vorhabensbereichs befinden sich fünf bodenkundliche Kartiereinheiten gemäß der 
Karte der bodenkundlichen Einheiten des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Maß-
stab 1:50.000).  

Hierbei handelt es sich um die Kariereinheiten g3 „Rendzina und Braune Rendzina aus Kalkstein 
des Oberen Muschelkalks, oft mit geringmächtigem Rest der Decklage“, g67 „Kolluvium über Para-
braunerde, Braunerde oder über Terra fusca aus holozänen Abschwemmmassen über lösslehmrei-
chen Fließerden und Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung“, g62 „Mäßig tiefes und tie-
fes Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen“, g4 „Braune Rendzina und Rendzina aus Dolo-
mitstein des Oberen Muschelkalks, meist mit geringmächtigem Rest der Decklage“ und g42 „Para-
braunerde, Terra fusca-Parabraunerde und Parabraunerde-Braunerde aus Lösslehm und lösslehm-
reichen Fließerden über Rückstandston der Karbonatgesteinsverwitterung“. 
Nach den Daten der amtlichen Bodenschätzung handelt es sich bei dem im Gebiet vorkommenden 
Boden um Lehmböden mit einer überwiegend mittleren bis hohen Funktionserfüllung als Filter und 
Puffer für Schadstoffe, einer geringen bis mittleren Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreis-
lauf sowie einer mittleren bis hohen Bodenfruchtbarkeit.  

Eine Teilfläche im Süden des Plangebiets erfüllt zudem eine sehr hohe Funktion als Standort für 
natürliche Vegetation. 
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4.2.1.2 Bestandsbewertung  

Innerhalb des BBodSchG werden, ergänzend zu den Nutzungsfunktionen, die natürlichen Funktio-
nen des Bodens sowie die Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte ge-
schützt. Im Zuge dessen bildet ihre hinreichend nach Teilfunktionen differenzierte Bestandsbe-
schreibung und -bewertung den Bezugsrahmen für den vorsorgenden Bodenschutz (LABO, 2009).  

Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung werden gemäß des Bodenschutzhefts 24 
der LUBW die Bodenteilfunktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichsfunktion im Wasser-
kreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe sowie die Eignung als Sonderstandort für naturnahe Ve-
getation quantifiziert. Die detaillierte Bilanzierung und Bewertung des Umweltbelanges Boden kann 
dem Kapitel 6.1 entnommen werden.   

Die nachfolgende Bewertung des im Gebiet anstehenden Bodens erfolgt auf Grundlage der amtli-
chen Bodenschätzungsdaten des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Regierungs-
präsidium Freiburg). Für die überwiegenden Teilflächen des Plangebiets sind Bodendaten verfüg-
bar. Lediglich im nördlichen Plangebiet sowie entlang der bestehenden Verkehrsflächen liegen keine 
Bodendaten vor. Unversiegelte Flächen wurden im Folgenden anhand des nächstgelegenen Flur-
stückes bewertet, falls keine schadhafte anthropogene Überprägung vorliegt.  

Die im Plangebiet anstehenden Lehmböden weisen nach den Vorgaben der Ökokontoverordnung 
und der LUBW (Bodenschutzheft 24) eine sehr hohe bis mittlere Bedeutung für den Umweltbelang 
auf. Anthropogen überprägte Böschungsbereiche sowie teilversiegelte Verkehrsflächen sind von ge-
ringer bzw. sehr geringer Bedeutung für den Umweltbelang. 

Die detaillierte Bilanzierung und Bewertung des Umweltbelanges Boden kann dem Kapitel 6.1.2 
entnommen werden.  

 

Tabelle 8: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Boden 

Bestandsbewertung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für den Umweltbelang Boden 

Funktionserfüllung des Bodens ge-
mäß Ökokontoverordnung 

Bodenbezeichnung  

sehr hoch • L 7 Vg 

hoch 
• L 3 V 

• L 4 V 

mittel 

• L 3 V 

• L 4 V 

• L 5 V 

• L 6 Vg 

gering 
• Anthropogen überprägte Böschungsbereiche sowie teilversiegelte 

Wirtschaftswege 

keine • Vollversiegelte Verkehrsflächen 

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• Anteilig mögliche Bodenbelastung durch Schadstoffeinträge infolge landwirtschaftlicher Düngergaben und/ 
oder Pestizideinsatz 

 

4.2.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 

Die im Plangebiet maximal zulässige bauliche Inanspruchnahme errechnet sich aus der im Plange-
biet festgesetzten Grundflächenzahl von 0,8. Insgesamt dürfen somit maximal 80 % der privaten 
Baugrundstücke überbaut und versiegelt werden. Weitere Versiegelungen ergeben sich infolge der 
Einrichtung der öffentlichen Erschließungswege. Die Versiegelung natürlicher Böden führt in 
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Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust 
aller Bodenfunktionen. Dadurch ergeben sich Auswirkungen mit einem hohen bis sehr hohen Beein-
trächtigungsmaß. Für alle Bodenflächen, die im Zuge der baulichen Aktivitäten überprägt bzw. teil-
versiegelt oder überbaut werden ergibt sich ein erheblicher Eingriff in den Umweltbelang.  

Die unversiegelten Bereiche des Plangebiets können Einträge bodengefährdender Stoffe beein-
trächtigt werden. Im Falle von Schadstoffeinträgen in den Boden kann es zu Umweltauswirkungen 
mit einem potenziell hohen Beeinträchtigungsmaß kommen. Bei dem im Plangebiet anstehenden 
Lehmboden handelt es sich um einen Boden mit einer mittleren Verdichtungsempfindlichkeit unter 
trockenen Bedingungen. 

Die zur Minimierung und zum Ausgleich des Eingriffes festgesetzten Maßnahmen können den Ein-
griff in den Umweltbelang Boden reduzieren. Die Erheblichkeit des Eingriffes insgesamt bleibt jedoch 
bestehen. 

 

Tabelle 9: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Boden 

Umweltauswirkungen der Planung und ihre Erheblichkeit unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen für den Umweltbelang Boden 

Art der Umweltauswirkung 
Wirkungsbe-

reich 
Wirkungs-

dauer 

Ausmaß der 
Funktionsbe-

einträchti-
gung 

Erheblichkeit 

(unter Berücksich-
tigung der Be-

standsbewertung) 

bau- und anlagenbedingt     

Verlust aller Oberbodenfunktionen in Bereichen, 
die vollständig versiegelt werden 

Vollständig ver-
siegelte Flächen 

dauerhaft sehr hoch  

Starke Beeinträchtigung aller Bodenfunktionen in 
Bereichen, die teilversiegelt werden 

Teilversiegelte 
Flächen 

dauerhaft hoch  

Baubedingte Beeinträchtigung der Boden-    
funktionen auf unversiegelten Flächen durch   
mechanische Belastungen  

Eingriffsbereich dauerhaft hoch  

Baubedingte Schadstoffeinträge in den Boden 
durch Betriebsstoffe (z. B. bei Unfällen) 

lokales Ereignis temporär -
dauerhaft 

gering -  
(potenziell 

hoch) 

 

betriebsbedingt     

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in den Bo-
den durch Betriebsstoffe (z.B. bei Unfällen)  

lokales Ereignis temporär -
dauerhaft 

gering -  
(potenziell 

hoch) 

 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen vorgesehen  

• Fachgerechter Umgang mit anfallendem Bodenaushub  

• Wiederverwendung des unbelasteten Bodenmaterials soweit möglich auf den Baugrundstücken 

• Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich von Zufahrten, Abstellflächen und vergleichbaren Anla-
gen 
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4.3 Umweltbelang Wasser  

4.3.1 Bestandsaufnahme  

4.3.1.1 Bestandsbeschreibung  

Grundwasser 

Entsprechend der Geologischen Übersichtskarte von Baden-Württemberg (Maßstab 1:50.000) ge-
hörten die Flächen innerhalb sowie außerhalb des Vorhabensbereiches zu den hydrogeologischen 
Formationen der Oberen Muschelkalke, der Lößsedimente bzw. der Verschwemmungssedimente. 

Die Oberen Muschelkalke zählen zu den Kluft- und Karstgrundwasserleitern aus Kalkstein mit einer 
hohen bis mäßigen Durchlässigkeit und einer hohen Ergiebigkeit. Gebietsweise können, durch ge-
ringmächtige Tonmergelsteinlagen, einzelne Teilstockwerke mit schwebenden Grundwasservor-
kommen ausgebildet sein.  

Im Gegensatz hierzu bestehen Verschwemmungssedimente aus Lockersedimenten unterschiedli-
cher Zusammensetzung. Sie verfügen über eine geringe bis fehlende Porendurchlässigkeit und eine 
mäßige bis geringe Ergiebigkeit. 

Lößsedimente bestehen maßgeblich aus feinsandigen bis schwach feinsandigen Schluffen und ver-
fügen über Deckschichten mit sehr geringer bis fehlender Porendurchlässigkeit sowie einer mäßigen 
bis sehr geringen Ergiebigkeit. 

 

Oberflächenwasser  

Im direkten Umfeld des Vorhabensgebietes befinden sich keine natürlich entstandenen Oberflächen-
gewässer. 

Das nächstgelegene Gewässer, die Eschach, befindet sich ca. 2 km östlich des Plangebietes.  

 

4.3.1.2 Bestandsbewertung 

Die hydrogeologische Bedeutung der im Plangebiet anstehenden Gesteinsformation wird entspre-
chend der Bewertungsempfehlungen der LFU 2005 festgesetzt. Im Falle einer bestehenden Betrof-
fenheit von Oberflächengewässern erfolgt deren ökologische Beurteilung nach den Vorgaben der 
LAWA-Gewässerstrukturgütekartierung (LUBW 2010). Eine vom Vorhaben ausgehende maßgebli-
che Betroffenheit ist für die ca. 2 km östlich verlaufende Eschach nicht erkennbar. 

 

Tabelle 10: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Wasser  

Bestandsbewertung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für den Umweltbelang Wasser 

Ökologische Bedeutung gemäß LFU 
2005  

(Oberflächengewässer nach Vorga-
ben der LAWA-Gewässerstrukturgü-
tekartierung) 

Hydrogeologische Formation/Oberflächengewässer 

sehr hoch  

hoch • Junge Talfüllungen 

mittel • Oberer Muschelkalk 

gering • Lößsediment 

sehr gering  

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• Mögliche Grundwasserbelastung durch Schadstoffeinträge infolge landwirtschaftlicher Düngergaben und/oder 
Pestizideinsatz 
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4.3.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 

Temporär erhebliche Beeinträchtigungen mit hohem ökologischem Risiko können durch Unfälle und 
unsachgemäße Handhabung von wassergefährdenden Stoffen sowie durch Schadstoffeinträge aus 
Transport- und Baustellenfahrzeugen entstehen.  

Die im Plangebiet vorgesehene Überbauung und Versiegelung führt in den betroffenen Bereichen 
zu einem beschleunigten Oberflächenwasserabfluss sowie zu einer Verminderung der Wasserrück-
haltung und der Grundwasserneubildung. Durch die Verwendung von versickerungsfähigen Belägen 
im Bereich von Abstellflächen und vergleichbare Anlagen, die Herstellung von Dachbegrünungen 
und Zisternen sowie die großflächige Versickerung des Niederschlagswassers innerhalb der unver-
siegelten Flächen sowie der können die Eingriffsfolgen für den Umweltbelang gemindert werden. 
Unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, entstehen 
bei der vorliegenden geologischen Formation keine dauerhaften erheblichen Beeinträchtigungen. 

 

Tabelle 11: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Wasser 

Umweltauswirkungen der Planung und ihre Erheblichkeit unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen für den Umweltbelang Wasser 

Art der Umweltauswirkung Wirkungsbereich 
Wirkungs-

dauer 

Ausmaß der 
Funktionsbe-

einträchti-
gung 

Erheblichkeit 

(unter Berücksich-
tigung der Be-

standsbewertung) 

baubedingt     

Beeinträchtigung des Grundwassers durch 
Schadstoffeinträge aus den Transport- und 
Baufahrzeugen 

Nachgeschalteter 
Gewässerkreislauf 

temporär, 
beschränkt 
auf Bauzeit 

gering -  
(potenziell 

hoch) 

 

anlagenbedingt     

Vermehrter und beschleunigter Oberflächen-
wasserabfluss und Verlust des Rückhalte-   
volumens des belebten Bodens durch Über-
bauung und Flächenversiegelung 

Verringerung der Grundwasserneubildung 
durch Überbauung und Flächenversiegelung 

versiegelte und 
überbaute Flächen 

dauerhaft mittel 

Herstellung 
von Dachbe-

grünung 

 

betriebsbedingt     

Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das 
Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 
unsachgemäßem Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen, Unfällen) 

lokales Ereignis temporär gering -  
(potenziell 

hoch) 

 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen vorgesehen  

• Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich von Abstellflächen und vergleichbare Anlagen  

• Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf der Fläche 

• Herstellung von Dachbegrünung 

• Errichtung einer Zisterne je Baugrundstück zum Rückhalt des anfallenden Niederschlages 
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4.4 Umweltbelang Luft/Klima 

4.4.1 Bestandsaufnahme  

4.4.1.1 Bestandsbeschreibung  

Die klimatischen Verhältnisse des Vorhabengebiets werden maßgeblich durch seine Lage im Süden 
der Oberen Gäue, einem der südlichen Naturräume der Neckar- und Tauber-Gäuplatten zwischen 
dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb geprägt. Die Jahresdurchschnittstemperatur an der 
Wetterstation Rottweil lag 2023 10,1 °C, während die jährliche Niederschlagsmenge 839 mm betrug. 
Die Hauptwindrichtung des Gebiets ist Südwesten (www.meteostat.de). 

 

Kaltluftentstehung und Kaltluftabfluss 

Die vom Vorhaben in Anspruch genommenen Acker- und Grünlandflächen dienen vor allem der 
Kaltluftentstehung. Aufgrund der vergleichsweise ebenen Lage des Plangebietes sowie der Distanz 
von ca. 1 km zum nordwestlich nächstgelegenen Siedlungsgebiet von Zimmern ob Rottweil besitzt 
die Fläche nach den Bewertungskriterien der LFU 2005 keine lokalklimatische Siedlungswirksam-
keit. 

 

Luftregeneration und Klimapufferung 

Die Regeneration der Luft, insbesondere ihre Anreicherung mit Sauerstoff, erfolgt durch Pflanzen, 
speziell durch die photosynthetisch aktiven Blätter und Nadeln. Dies bedeutet, dass Strukturen mit 
großer Blattmasse, von großer Bedeutung für die Luftregeneration sind.  

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb des Plangebietes sind von untergeordneter Be-
deutung für die Luftregeneration und Klimapufferung. 

 

4.4.1.2 Bestandsbewertung 

Die Bewertung der bioklimatischen Ausgleichsleistung und des Immissionsschutzes wird nach den 
Kriterien der LFU 2005 durchgeführt. Nach den Bewertungskriterien der LFU wird das Plangebiet 
als Kaltluftproduktionsfläche ohne Siedlungsrelevanz und untergeordneter Luftregenerationsfunk-
tion gewertet. 

 

Tabelle 12: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsbewertung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für den Umweltbelang Luft/Klima 

Ökologische Bedeutung gemäß LFU 
2005  

Klimatische Flächeneinheiten 

sehr hoch  

hoch  

mittel  

gering 
• Kaltluftproduktionsfläche ohne Siedlungsrelevanz und untergeord-

neter Bedeutung für die Luftregeneration 

sehr gering  

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• zeitweilig auftretende Geruchs- und Schadstoffbelastungen durch angrenzende landwirtschaftliche Nutzung  

• Emissionen und mögliche Staubentwicklung durch den Betrieb des nahegelegenen Steinbruches 

• Emissionen und mögliche Staubentwicklung durch das Verkehrsaufkommen der A81 entlang des östlichen 
Plangebietsrandes 
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4.4.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 

Kaltluftentstehung und Kaltluftabfluss 

Durch die Realisierung der Planung verliert das ca. 23,54 ha große Plangebiet seine vorrangige 
Funktion als Kaltluftproduzent. Die Überplanung der kaltluftproduzierenden Offenlandfläche wird auf 
Grund der räumlichen Entfernung von ca. 1 km zur nordwestlich gelegenen Siedlungsfläche von 
Zimmern ob Rottweil für keinen nahegelegenen Siedlungsbereich spürbar werden. Die entstehen-
den Beeinträchtigungen werden in ihrer Gesamtwirkung als gering eingestuft. Der Eingriff ist für die 
Kaltluftentstehung und den Kaltluftabfluss als unerheblich zu bewerten.  

 

Klimapufferung und Luftregeneration 

Die Realisierung des Vorhabens führt zu keinem Verlust von Vegetationsstrukturen, die für die 
Klimapufferung und Luftregeneration von Bedeutung sind. Der Eingriff ist als unerheblich einzustu-
fen. 

 

Tabelle 13: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Luft/Klima 

Umweltauswirkungen der Planung und ihre Erheblichkeit unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen für den Umweltbelang Luft/Klima 

Art der Umweltauswirkung 
Wirkungsbe-

reich 
Wirkungs-

dauer 

Ausmaß der 
Funktionsbe-

einträchti-
gung 

Erheblichkeit 

(unter Berücksich-
tigung der Be-

standsbewertung) 

bau- und anlagebedingt     

Beeinträchtigung der Luftqualität durch Abgase 
und Staub der Transport- und Baufahrzeuge 

Eingriffsbereich 
und Umfeld 

temporär, 
beschränkt 
auf Bauzeit 

gering  

Verlust an kaltluftproduzierenden Grünland- und 
Ruderalflächen 

Eingriffsbereich dauerhaft gering 

 

 

Verlust an Gehölzbeständen, die der Luftregene-
ration und Klimapufferung dienen 

Eingriffsbereich 
und Umfeld 

dauerhaft gering 

 

 

betriebsbedingt     

Betriebsbedingte Schadstoffemissionen (z. B. 
durch zu- und abfahrende Fahrzeuge) 

Eingriffsbereich 
und Umfeld 

dauerhaft gering  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen vorgesehen 

• Eingrünung des Plangebiets im Rahmen der Pflanzgebote 
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4.5 Umweltbelang Landschaft 

4.5.1 Bestandsaufnahme  

4.5.1.1 Bestandsbeschreibung  

Das im Süden der Neckar- und Tauber-Gäuplatten (Großlandschaft-Nr. 12) gelegene Plangebiet 
wird der naturräumlichen Einheit der „Oberen Gäue“ (Naturraum-Nr. 122) zugeordnet (vgl. 
udo.lubw.baden-wuerttemberg.de A, Karte der Naturräumlichen Gliederung des Daten- und Karten-
dienst der LUBW).  

Die Neckar- und Taubergäuplatten werden maßgeblich durch Biotoptypen der bäuerlichen Kultur-
landschaft geprägt. Hierzu zählen unter anderem Wiesen- und Ackerflächen, die das Plangebiet 
großflächig prägen.  

 

 
Foto 1: Blick über die Ackerflächen im Westen des 
Plangebietes 

 
Foto 2: Blick über die Ackerflächen im Norden des 

Plangebietes  

 

Foto 3: Blick auf den nordwestlichen Plangebietsrand, im Hintergrund die bestehenden Gewerbeflächen 

Abbildung 4: Fotodokumentation vom Plangebiet 
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4.5.1.2 Bestandsbewertung 

Die Beurteilung des Landschaftsbildes erfolgt nach dem Bewertungsrahmen der LFU 2005. Das 
Bewertungsmodell wurde in Anlehnung an die Bewertungsverfahren von Leitl 1997 und Menz O.J. 
erarbeitet. Hauptkriterien für die landschaftliche Beurteilung stellen die Bewertungsparameter Viel-
falt und Eigenart/Historie dar. 

 

Tabelle 14: Bestandsbewertung für den Umweltbelang Landschaft 

Bestandsbewertung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für den Umweltbelang Landschaft 

Bedeutung gemäß LFU 2005  Landschaftsräume 

sehr hoch •  

hoch •  

mittel 
• Naturraumtypische Offenlandfläche der „Oberen Gäue“ mit randlichen 

anthropogenen Überprägungen durch das nördlich angrenzende Ge-
werbegebiet 

gering •  

sehr gering •  

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• landschaftliche Überprägung durch das angrenzende Gewerbegebiet 

• Emissionen und mögliche Staubentwicklung durch das Verkehrsaufkommen der A81 entlang des östlichen 
Plangebietsrandes 
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4.5.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 

Durch die bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes wird eine bereits durch die angrenzende 
Bebauung vorbelastete landwirtschaftliche Nutzfläche überprägt. Mit der baulich-technischen Über-
prägung des mittelwertigen Landschaftsbereiches ergeben sich Auswirkungen auf das Landschafts-
bild mit einem mittleren Beeinträchtigungsmaß.  

Weitere Beeinträchtigungen für das Landschaftserleben ergeben sich durch betriebsbedingte Stö-
reinflüsse. Die Art und Intensität der betriebsbedingten Störwirkungen, dürfte vergleichbar mit der 
bereits bestehenden Nutzung des angrenzenden Gewerbegebietes und somit von untergeordneter 
Bedeutung sein.  

Unter Berücksichtigung der geplanten Gebietseingrünung können die Eingriffe in das Landschafts-
bild in ihrer Gesamtwirkung auf ein unerhebliches Maß reduziert werden.   

 

Tabelle 15: Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Landschaft 

Umweltauswirkungen der Planung und ihre Erheblichkeit unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Ver-
minderungsmaßnahmen für den Umweltbelang Landschaft 

Art der Umweltauswirkung 
Wirkungsbe-

reich 
Wirkungs-

dauer 

Ausmaß der 
Funktionsbe-

einträchti-
gung 

Erheblichkeit 

(unter Berücksich-
tigung der Be-

standsbewertung) 

bau- und anlagebedingt     

Flächeninanspruchnahme und Überformung ei-
nes Landschaftsausschnittes 

Eingriffsbereich 
und Umfeld mit 

Sichtbezug 

dauerhaft mittel  

Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen Eingriffsbereich 
und Umfeld mit 

Sichtbezug 

dauerhaft gering  

betriebsbedingt     

Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten 
Schuppengebietes (z.B. durch parkierende Autos 
und Besucher) 

Eingriffsbereich 
und Umfeld 

dauerhaft gering  

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 Vermeidungs- oder Verminderungsmaßnahmen vorgesehen  

• Eingrünung des Plangebiets im Rahmen der Pflanzgebote 
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4.6 Umweltbelang Fläche   

Die städtische Entwicklung der Kommunen und die Realisierung von umfangreichen Baumaßnah-
men der technischen Infrastruktur haben in der Vergangenheit zu einem erheblichen Flächenver-
brauch geführt. Um dieser Problematik entgegen zu wirken ist ein nachhaltiges Flächenmanagement 
erforderlich.  

Durch die Realisierung des Planungsvorhabens werden eine ca. 22,2 ha große Ackerfläche und 
eine ca. 2.300 m² große, von Ruderalvegetation eingenommene Fläche überplant. Bei maximaler 
Ausnutzung des durch den Bebauungsplan geschaffenen Baurechts können etwa 80 % des Plan-
gebiets überbaut bzw. versiegelt werden. Damit verursacht der Bebauungsplan erhebliche Beein-
trächtigung in Landschaft und Naturhaushalt.  

Da das Plangebiet durch das im Norden angrenzende Gewerbegebiet „INKOM Südwest“ vorbelas-
tet ist, trägt das Vorhaben zu keiner weiteren Zersiedelung der freien Landschaft bei und fügt sich 
gut in seine Umgebung ein 

 
4.7 Umweltbelang Mensch 

(Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit und die Bevölkerung insge-
samt) 

Der Umweltbelang Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit wird in die Teilbelange 
„Wohnen“ und „Erholung“ gegliedert. Im Vordergrund steht die Erhaltung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens des Menschen.  

Im Hinblick auf den Teilbelang „Wohnen“ stellt die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch 
Schutz des Wohn- und Wohnumfeldes sowie der dazugehörigen Funktionsbeziehungen das we-
sentliche Schutzziel dar. Bezüglich des Teilbelang „Erholen“ ist vor allem auf die Erhaltung von Flä-
chen für die Naherholung, Ferienerholung und sonstige Freizeitgestaltung zu achten. 

 

4.7.1 Bestandsaufnahme  

4.7.1.1 Bestandsbeschreibung  

Wohnen 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes befinden sich keine wohnbaulich genutzten Siedlungs-
strukturen. Nach dem Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Rottweil 2012 liegen die 
nächsten Wohngebäude innerhalb der ca. 1 km nordöstlich des Plangebietes liegenden Misch- bzw. 
Wohnbebauung von Zimmern ob Rottweil. Direkt nördlich angrenzend des Plangebietes liegt das 
bestehende Gewerbegebiet „IN•KOM Südwest“.  
 

Erholung 

Das Plangebiet gehört zum Naturraum der „Oberen Gäue“ (Naturraum-Nr. 122), welcher sich grund-
sätzlich durch seinen besonderen landschaftlichen Reiz und das gut ausgebaute Rad- und Wander-
wegenetz sehr gut für Naherholungszwecke eignet. 

An Naherholungsinfrastruktur weist das Plangebiet einen Radweg auf, der das Plangebiet in Nord-
Süd-Richtung quert (Wanderkarte Blatt 5, Freudenstadt Schramberg, Landesvermessungsamt Ba-
den-Württemberg im Maßstab 1:50.000).  

Öffentliche Freizeit- und Erholungseinrichtungen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht 
vorhanden. 

Vorbelastungen bestehen durch die akustische Überprägung des Planungsgebietes durch die Auto-
bahn A81, welche unmittelbar der östlichen Plangebietsgrenze verläuft. 
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4.7.1.2 Bestandsbewertung 

Wohnen 

Die Bedeutung der betroffenen Siedlungsfläche wird in ihrer Wohnfunktion nach dem Grad ihrer 
Schutzbedürftigkeit (Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Gewerbefläche) beurteilt. Dementspre-
chend kommen allen Wohnbauflächen eine hohe, den gemischten Bauflächen eine mittlere und den 
Gewerbeflächen eine geringe Bedeutung für den Umweltbelang Mensch zu. Die Bedeutung der im 
Umfeld des Plangebietes liegenden Siedlungsflächen wird nachfolgend zusammengefasst.   

 

Tabelle 16: Bestandsbewertung für die Wohnfunktion 

Bestandsbewertung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für die Wohnfunktion 

Bedeutung Wohnfunktion  Lage/Bezug zum Plangebiet 

hoch 
• Wohngebiet, ca. 1 km nordöstlich des Plangebietes mit Sichtbezug zum Plange-

biet 

mittel • Mischgebiet: ca. 1 km nordöstlich des Plangebietes mit Sichtbezug zum Plange-
biet 

gering • Gewerbegebiet: unmittelbar im Norden angrenzend an das Plangebiet  

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• Akustische Überprägung des Gebietes durch die Autobahn A81 

 

Erholung  

Die Beurteilung der Erholungsfunktion erfolgt zwangsläufig unter Berücksichtigung der landschaftli-
chen Gegebenheiten. Eine ruhige, wenig überformte und der naturräumlichen Eigenart entspre-
chende Landschaft, stellt hierbei eine elementare Voraussetzung für eine hochwertige, landschafts-
bezogene Erholung dar. Neben der landschaftlichen Ausprägung hängt die Attraktivität und Erho-
lungswirksamkeit einer Landschaft vom Angebot an Erholungseinrichtungen ab. Für die Erholungs-
ansprüche der in den umgebenden Ortschaften ansässigen Bewohner sind darüber hinaus die Nähe 
zum Wohnort sowie die Erreichbarkeit und Erschließung des Gebietes von entscheidender Bedeu-
tung (LFU 2005).  

Bei der Beurteilung der Empfindlichkeit eines Gebietes in seiner Erholungsfunktion wird nach dem 
Grundsatz verfahren, dass mit steigender Erholungseignung eines Raumes auch seine Empfindlich-
keit gegenüber Beeinträchtigungen und Störungen zunimmt.  

Die Erholungseignung des Plangebietes erfolgt nachfolgend in Anlehnung an die Bewertungsemp-
fehlungen der LFU 2005.    

  



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 38 

Tabelle 17: Bestandsbewertung für die Erholungsfunktion 

Bestandsbewertung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen für die Erholungsfunktion (angelehnt an LFU 
2005) 

Bedeutung Erholungsfunktion/ 
Erholungseignung (gesamt) 

Bewertungskriterien 

 sehr hoch 
Bedeutung des Landschaftsbildes (siehe Kapitel 4.5) 

 sehr hoch   hoch    mittel    gering    sehr gering   

 hoch 

Erholungsinfrastrukturausstattung des Gebietes (z.B. Sitzbänke, Grillstel-
len, Gaststätten u. a. Erholungseinrichtungen) 

 sehr hoch   hoch    mittel    gering    sehr gering   

 mittel 
Siedlungsnähe/Nähe zum Wohnort und Erreichbarkeit des Gebietes 

 sehr hoch   hoch    mittel    gering    sehr gering   

 gering 
Erschließung des Gebietes (z. B. Rad- und Wanderwegenetz) 

 sehr hoch   hoch    mittel    gering    sehr gering   

 sehr gering  

Vorbelastungen  

 Vorbelastungen vorhanden  

• landschaftliche Überprägung durch das angrenzende Gewerbegebiet 

• Akustische Überprägung des Gebietes durch die Autobahn A81 

 

4.7.2 Prognose über Umweltauswirkungen der Planung 

Wohnen 

Der Teilbelang Wohnen könnte im Wesentlichen durch Emissionen beeinträchtigt werden, die durch 
die Bautätigkeiten und den die betriebliche Nutzung des Gewerbegebietes entstehen.  

Da sich die nächstgelegenen Wohngebäude in ca. 1 km nordöstlich des Plangebietes befinden und 
keine Überschreitung des bestehenden Ausmaßes an Emissionen durch die Erweiterung des Ge-
werbegebietes „IN•KOM Südwest“ zu erwarten ist, sind entstehende Beeinträchtigungen von unter-
geordneter Bedeutung. 

 

Erholung 

Der Teilbelang Erholung kann, wie der Teilbelang Wohnen, durch die bau- und betriebsbedingten 
Emissionen beeinträchtigt werden. Außerdem hat die Veränderung des Landschaftsbildes Einfluss 
auf die Erholungsqualität.  

Aufgrund der Überprägung durch das nördlich angrenzende Gewerbegebiet, den östlich gelegenen 
aktiven Steinbruch und die westlich gelegene Bundesstraße A 81, sowie die lediglich mittlere Be-
deutung des Plangebietes für das Landschaftsbild scheint eine starke Frequentierung des Gebietes 
durch Naherholungssuchende unwahrscheinlich. 

Die mit dem Vorhaben verbundene landschaftliche Überformung eines landschaftlich und erholungs-
technisch mittelwertigen Offenlandbereichs, abseits der nordöstlich gelegenen Ortslage von Zim-
mern ob Rottweil führt unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen zu keiner maßgeb-
lichen Verschlechterung der Erholungsfunktion im Planungsumfeld.  

 

  



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM 7. Änderung, 3. Erweiterung“ - Umweltbericht 

 39 

4.9 Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter  

Durch das Planungsgebiet verläuft annähernd in NordSüdRichtung die Römerstraße (archäologi-
sches Kulturdenkmal). Das Landesdenkmalamt ist mindestens 4 Wochen vor Beginn jeglicher Erd-
arbeiten im Bereich der Römerstraße zu unterrichten, um Kontrollbegehungen durchführen zu kön-
nen. Sollten dabei Funde zutage treten, behält sich das LDA eine Untersuchung vor. In diesem Fall 
muss die notwendige Zeit für eine ordnungsgemäße Bergung eingeräumt werden. 

Weitere Funde sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird 
verwiesen. 

 

4.10 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen  

Neben den einzelnen Umweltbelangen sind im Rahmen der Umweltprüfung auch die Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltpotenzialen zu berücksichtigen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a und i). Diese 
beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. In der nachfolgenden Tabelle wird das 
Wirkungsgefüge zwischen den betroffenen Umweltbelangen dargestellt:    
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Tabelle 18: Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

WIRKFAKTOR ► Tiere/Pflanzen  

(inkl. biologische 
Vielfalt, Natura 
2000) 

Boden  Wasser Luft/Klima Landschaft Fläche Mensch 

(inkl. Gesundheit des 
Menschen sowie die Be-
völkerung insgesamt) 

Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

WIRKT AUF ▼ 

Tiere/Pflanzen 
(inkl. biologi-
sche Vielfalt, 
Natura 2000) 

 ▪ Lebensraum für Bo-
denfauna  

▪ Bodeneigenschaften 
beeinflussen Pflan-
zenwachstum 

▪ Schadstoffquelle für 
Flora und Fauna 

▪ Niederschlags-
rate beeinflusst 
Pflanzenwachs-
tum  

▪ Klima- und Wetterbe-
dingungen beeinflus-
sen Vegetation und 
Tierwelt 

▪ Vernetzung von 
Lebensräumen  

▪ Lebensraum 
für Pflanzen 
und Tiere  

 

▪ Bauliche Inanspruch-
nahme von Lebens-
räumen 

▪ Anthropogene Ein-
flüsse stören natürli-
che Entwicklung  

▪ Keine nennens-
werte Wechsel-
wirkung  

Boden  ▪ Bodenfauna 
dient Bodenge-
nese 

▪ Vegetation 
schützt vor Ero-
sion  

▪ Vegetation dient 
Bodengenese 

 ▪ Einfluss auf Bo-
dengenese  

▪ Oberflächenab-
fluss bewirkt Ero-
sion 

▪ Eintrag von 
Schadstoffen 

▪ Einfluss auf Boden-
genese 

▪ Beeinflussung der 
Erosionsgefährdung 

▪ Eintrag von Schad-
stoffen, Nährstoffen 
und Säuren in den 
Boden 

▪ Relief beein-
flusst Bodenge-
nese 

▪ Relief/ Exponie-
rung beeinflusst 
Erosionsgefähr-
dung 

▪ Standort für 
natürliche Bö-
den  

 

▪ Menschliche Aktivi- 
täten beeinträchtigen 
Bodeneigenschaften  

▪ Bodenabbau    
oder Bodenver-
änderungen 
durch Sachgüter 
(z.B. Gebäude) 
bzw. durch Nut-
zung von Sach-
gütern (z.B. Bo-
denschätze) 

Wasser ▪ Wasserspeicher- 
und Wasserfilter-
funktion der Ve-
getation 

▪ Einfluss auf Grund-
wasserneubildung 

▪ Wasserspeicherfunk-
tion des Bodens 

▪ Pufferung von Säu-
ren 

▪ Stoffeintrag in das 
Wasser (Schadstoffe, 
Trübstoffe) 

 ▪ Einfluss auf Grund-
wasserneubildungs-
rate (Niederschläge, 
Verdunstung 

▪ Keine nennens-
werte Wechsel-
wirkung 

▪ Standort für 
natürliche Ge-
wässer  

▪ Menschliche Aktivitä-
ten beeinträchtigen 
Wasserqualität und 
Wasserhaushalt 

▪ Keine nennens-
werte Wechsel-
wirkung 

Luft/Klima ▪ Vegetation trägt 
zur Luftregenera-
tion und zur Kalt-
luftentstehung 
bei 

▪ Vegetation be-
sitzt bioklimati-
sche Ausgleichs- 
und Filterfunktion  

▪ Beeinflussung des lo-
kalen Klimas und der 
Luftzusammenset-
zung (z.B. durch 
Staubbildung und 
Kühlfunktion)  

▪ Organische Böden 
als CO2-Senke 

▪ Niederschlags- 
und Verduns-
tungsrate bestim-
men lokales 
Klima  

 ▪ Einfluss für die 
Ausbildung des 
lokalen Klimas  

▪ Klimatische 
Wirkräume 

 

▪ Menschliche Aktivi- 
täten beeinträchtigen 
lokales und globales 
Klima  

▪ Keine nennens-
werte Wechsel-
wirkung 
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WIRKFAKTOR ► Tiere/Pflanzen  

(inkl. biologische 
Vielfalt, Natura 
2000) 

Boden  Wasser Luft/Klima Landschaft Fläche Mensch 

(inkl. Gesundheit des 
Menschen sowie die Be-
völkerung insgesamt) 

Kultur- und sons-
tige Sachgüter 

WIRKT AUF ▼ 

Landschaft ▪ Bewuchs und Ar-
tenreichtum als 
Charakteristikum 
für Natürlichkeit, 
Schönheit und 
Vielfalt der Land-
schaft 

▪ Relief beeinflusst den 
Charakter der Land-
schaft 

▪ Erosionsneigung be-
einflusst langfristige 
Landschaftsverände-
rung 

▪ Bäche, Flüsse, 
Seen und Meer 
als prägende 
Landschaftsele-
mente   

▪ Klima- und Wetterbe-
dingungen beeinflus-
sen Vegetationsaus-
stattung der Land-
schaft  

 ▪ Landschafts-
räume 

 

▪ Landschaftsgestal-
tung durch menschli-
che Aktivitäten 

▪ Einfluss auf 
Schönheit und 
Vielfalt der Land-
schaft  

Fläche ▪ Vegetation und 
Fauna als Stand-
ortfaktor 

▪ Geologie und Boden 
als Standortfaktor 

▪ Grundwasserver-
hältnisse als 
Standortfaktor 

▪ Klima als Standort-
faktor 

Keine nennens-
werte Wechsel-
wirkung 

 ▪ Mensch gestaltet   
Fläche 

▪ Keine nennens-
werte Wechsel-
wirkung 

Mensch  

(inkl. Gesund-
heit des Men-
schen sowie 
die Bevölke-
rung insge-
samt) 

▪ Bewuchs und Ar-
tenreichtum ver-
bessern Erho-
lungsfunktion 

▪ Nahrungsmittelpro-
duktionsstandort 

▪ Standort für Infra-
struktur 

▪ Schadstoffbelastung 
des Bodens als pot. 
Gesundheitsgefahr 

▪ Wasserversor-
gung  

▪ Luftqualität beein-
flusst Gesundheit 
und Erholungsfunk-
tion 

▪ Lokales Klima als 
Einflussfaktor auf 
menschliches Wohl-
befinden 

▪ Landschaft 
dient Menschen 
als Erholungs-
raum 

▪ Wohn- und Er-
holungsräume 

 
 
 
 

 

 ▪ Einfluss auf Er-
holungswirkung   

Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

▪ Beeinträchtigung 
durch Sukzes-
sion  

▪ Boden als Archiv der 
Natur- und Kulturge-
schichte 

▪ Boden als Träger von 
Sachgütern 

▪ Einfluss auf Er-
holungswirkung   

▪ Beeinträchtigung 
durch Witterung und 
Extremwetterereig-
nisse  

▪ Landschaft be-
einflusst Er-
scheinungsbild  

▪ Standort für 
Kultur- und 
Sachgüter 

▪ Pflege und Erhalt 
durch Menschen 
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4.11 Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Die einschlägigen rechtlichen Regelwerke bestimmen die ordnungsgemäße Errichtung und den Be-
trieb der Gebäude sowie den sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern.  

Das Entwässerungsgebiet ist aufgrund der Topographie in zwei Einzugsgebiete aufgeteilt. Innerhalb 
des Geltungsbereichs der 7. Änderung sind die Entwässerungseinrichtungen für den südlichen Ab-
schnitt noch herzustellen während für den nördlichen Teilbereich die Abwasserableitung über das 
bestehende Entwässerungssystem erfolgt. Durch den engen sachlichen und räumlichen Zusammen 
des Plangebietes mit den bestehenden Flächen des Gewerbegebietes „IN•KOM Südwest“ ist mit 
keinem erhöhten Risiko für Umweltauswirkungen durch Schadstoffemissionen zu rechnen, dass das 
bestehende Beeinträchtigungspotential überschreiten würde. 

 

4.12 Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Nutzung erneuerbarer Energien wird durch die zulässigen Dachformen ermöglicht. 

 

4.13 Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb des Gewerbegebietes kann es auf-
grund austretender Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigun-
gen für den Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Baufahrzeuge und Maschinen unterliegen 
einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist insbesondere bei sachgemäßer 
Handhabung der verwendeten Maschinen und unter Beachtung geltenden Rechts nicht zu besor-
gen. 

 

4.14 Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die in Kapitel 4.1 bis 4.9 dargestellten Beeinträchtigungen 
und Risiken für die Umweltbelange mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird 
sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen können die negativen 
Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen kompen-
siert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden 
die in den vorangegangenen Kapiteln ermittelten Auswirkungen auf die Umweltbelange unterblei-
ben.  
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5 Planinterne Maßnahmen 

5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen  

Umgang mit Boden 

Böden sind vor Belastungen wie Verunreinigungen, Versiegelung, Bodenverdichtung und Bodenab-
trag soweit wie möglich zu schützen. Mit Boden ist sparsam und schonend umzugehen (§§ 1 und 4 
Bodenschutz). Diesem Ziel dienen folgende Maßnahmen:  

 

Schonender Umgang mit Boden bei Erdarbeiten  

Beim Ausheben der Erschließungsgräben und Baugruben ist folgendes zu beachten:  

o Ober- und Unterboden sind getrennt auszubauen und getrennt abseits vom Baubetrieb auf trocke-
nen Plätzen zu lagern. Die Bodenlager sind zu profilieren, damit auf ihrer Oberfläche kein Wasser 
stehen bleibt. Ein Befahren der Bodenlager ist zu vermeiden.  

o Vor dem Aufbringen des Bodens ist der verdichtete Untergrund (z. B. Fahrspuren) aufzulockern. 
Baugeräte und Maschinen mit geringem Bodendruck sind zu bevorzugen, damit keine neuen Bo-
denverdichtungen entstehen.  

o Erdarbeiten sollen bei trockener Witterung und trockenem, bröseligem Boden ausgeführt werden. 
Der günstigste Bodenzustand ist die halbfeste und feste Konsistenz, die nach DIN 4022 und DIN 
18915, Blatt 1 geschätzt oder nach DIN 18122, Teil 1 (Konsistenzzahl lc 1), ermittelt werden kann. 
Der halbfeste Zustand ist gegeben, wenn der Boden bröckelt und nicht klebt oder schmiert.  

 

Schonung von Grünflächen  

Bereiche späterer Grünflächen sind soweit möglich vom Baubetrieb freizuhalten. Arbeitsflächen und 
Baustraßen sind vorrangig dort anzulegen, wo geplante Wege, Plätze und Gebäude liegen sollen; 
diese Bereiche sollen gekennzeichnet werden. Beim Rückbau nicht mehr benötigter Wege ist der 
Wegeaufbau aus fremdem Material herauszunehmen und Bodenverdichtungen sind zu lockern.  

 

Verwertung von Erdaushub  

Erdaushub soll verwertet werden; Hinweise hierzu erteilt die Baurechtsbehörde. Erdaushub unter-
schiedlicher Verwertungseignung und mit Fremdstoffen verunreinigter Boden sind getrennt zu hand-
haben. Die Kenntnis oder der Verdacht auf Bodenverunreinigungen verpflichtet zu Untersuchungen 
des Bodens. Diese sind so früh wie möglich durchzuführen und das weitere Vorgehen ist mit dem 
zuständigen Umweltamt abzustimmen.  

Die Auffüllung von Grundstücken mit mehr als 200 m³ Erdaushub bedarf einer Genehmigung.  

 

Schutz vor Verunreinigungen  

Lösungsmittel, Farbreste, Öle und andere Chemikalien belasten den Boden, sie dürfen deshalb nicht 
auf oder in den Boden gelangen und sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Baureststoffe und andere 
Abfälle dürfen nicht in die Baugruben eingebracht werden, sondern sind auf eine Abfallbeseitigungs-
anlage zu bringen. Zum Sammeln der Abfälle sind auf der Baustelle Behältnisse aufzustellen. 
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Beseitigung des Niederschlagwassers  

An die Regenwasserentwässerung angeschlossene Flächen und alle Einleitungen in den Regen-
wasserkanal sind von den ansässigen Betrieben den zuständigen kommunalen Stellen zu melden. 
Änderungen sind umgehend mitzuteilen. Eventuell anfallende gewerbliche Abwässer bedürfen unter 
Umständen vor ihrer Ableitung in die Kanalisation einer besonderen Behandlung. Das Reinigungs-
verfahren ist in jedem Einzelfall im Einvernehmen mit dem Landratsamt - Wasserwirtschaftsamt fest-
zulegen. 

Jedes Baugrundstück hat zudem eine Zisterne zu errichten. Das Fassungsvermögen ist auf 50 l pro 
m² projizierte Dachfläche auszulegen. Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser 
kann für Löschwasser-, Brauchwassernutzung und für die Bewässerung der Pflanzflächen verwen-
det werden. In jedem Fall ist in der Zisterne ein Überlauf vorzusehen, der an den öffentlichen Nie-
derschlagswasserkanal anzuschließen ist. Das Anlegen von Teichen ist gleichfalls zulässig. 

 

Grundwasserschutz 

Falls bei den Bauarbeiten Grundwasser erschlossen wird, müssen die Arbeiten, die zur Erschließung 
geführt haben, eingestellt werden. Die Wasserbehörde trifft die notwendigen Anforderungen. Sollten 
Tiefergründungsmaßnahmen (z.B. Pfähle) zur Ausführung kommen, ist dies dem Amt für Wasser- 
und Bodenschutz rechtzeitig anzuzeigen. 

 

Artenschutzmaßnahmen 

V 1: Minimierung von Auswirkungen auf nachtaktive Insekten durch Verwendung von insek-
tenschonenden Lampen und Leuchten sowie zielgerichtete Ausrichtung der Außenbeleuch-
tung  

Um die Irritation durch Licht der künftigen Außenbeleuchtung der geplanten Gebäude und somit den 
Verlust von Jagdhabitat für die Fledermäuse zu minimieren, sollen Außenbeleuchtungen so ausge-
richtet werden, dass eine zielgerichtete Beleuchtung erfolgt und dass eine Lichtwirkung nur auf die 
zu beleuchtende Fläche erfolgt (streulichtarm).  

Weiterhin sollen zur Minimierung von Auswirkungen auf nachtaktive Insekten UV-reduzierte LED-
Leuchtkörper bzw. Natriumdampf- (Nieder-) Hochdruckdampflampen verwendet werden. Das gelbe 
Licht dieser Lampen bietet einen guten Kompromiss, indem es durch sein Maximum im langwelligen 
Bereich für die meisten nachtaktiven Insekten nicht anziehend wirkt, aber dennoch eine gewisse 
Farbwiedergabe ermöglicht (Verkehrs- und Arbeitssicherheit). 

 

V 2: Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben mittels zielgerichteter Fassadengestal-
tung. 

Um das Vogelschlagrisiko an Glasscheiben der geplanten Bauwerke zu minimieren, müssen bei der 
Planung und baulichen Umsetzung der Gebäude die Wirkungsfaktoren gemäß dem Leitfaden der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021 (LAG VSW (2021))1 berücksichtigt werden. 
Die Vogelschlaggefahr steigt mit dem Anteil von Glas und der Größe der Glaselemente an einer 
Fassade oder einem Bauwerk. Bei Umsetzung geeigneter Maßnahmen gemäß LAG VSW (2021)1 
kann ein signifikant erhöhtes Vogelschlagrisiko eines Bauwerkes oder Fassadenabschnittes vermie-
den oder vermindert werden. 

 

V 3: Bauzeitenbeschränkung für die Baufeldfreimachung 
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Die Baufeldfreimachung wird außerhalb der Vogel-Brutzeit ab Anfang Oktober bis Ende Februar 
durchgeführt, da hier keine Schädigung von bebrüteten Nestern und Jungvögeln zu erwarten ist.  

Sollten die Offenlandflächen nach der Baufeldfreimachung noch in die Brutperiode hinein nicht zeit-
nah bebaut werden, sollte auf den Flächen eine Vergrämung für die Feldlerchen stattfinden. 

Dies kann zum einen durch eine regelmäßige Freihaltung der Flächen von Vegetation bei auftreten-
dem Aufwuchs geschehen. Zum anderen ist es möglich mittels Aufstellens dreieckiger Bauzaunele-
menten Strukturen auf die Offenlandflächen zu bringen, sodass eine Kulissenwirkung für die Feld-
lerchen entsteht. 

 

CEF 1: Anlage mehrjähriger, blütenreicher Buntbrachen 

Innerhalb der Eingriffsfläche gehen durch Überbauung zehn Reviere der Feldlerche verloren.  

Grundsätzlich sind bei der Betrachtung der durch die Realisierung des Bebauungsplans beeinträch-
tigten Brutpaare nicht nur die direkt betroffenen, sondern auch umliegende Paare, die durch Kulis-
senwirkung beeinträchtigt werden können, zu berücksichtigen. So wird davon ausgegangen, dass 
innerhalb eines ca. 150 m Radius um das Plangebiet ein weiteres Revier entfällt. Insgesamt ist somit 
von einem Verlust von maximal elf (Brut-) Revieren auszugehen.  

Da auf Grund vorheriger Planungen (u.a. BPlan „IN•KOM, 5. Änderung, 2. Erweiterung“) bereits 
einige der hier betroffenen Feldlerchen-Brutreviere auf Grund von Kulissenwirkung ausgeglichen 
wurden, müssen im Zuge des vorliegenden Bebauungsplans noch acht Feldlerchen-Brutreviere aus-
geglichen werden. 

Für jedes verloren gegangene Revier ist eine ca. 1.500 m² große, mehrjährige, blütenreiche Bunt-
brache anzulegen 

 

M 1: Optimierung von Lebensraum für Reptilien (Zauneidechse) durch Herstellung reptilien-
geeigneter Kleinstrukturen 

Optimierung des Gebiets als Habitat für Zauneidechsen und weitere Reptilien. 

 

5.2 Maßnahmen der Grünordnung 

Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Maßnahmen der Grünordnung sind entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung als Grünflächen anzulegen und zu gestalten. Die Bepflanzungen sind spätestens 
in der ersten Pflanzperiode durchzuführen, die nach Fertigstellung der baulichen Anlagen folgt. Alle 
Neupflanzungen sind ordnungsgemäß zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Pflanzausfälle sind 
in der Regel in der gleichen Qualität zu ersetzen. Sämtliche Nutzungen, die einer ungestörten Ve-
getationsentwicklung entgegenwirken, wie das Errichten von Baukörpern, die Anlage von Holzlager-
plätzen, die Ablagerung organischen Materials, das Abstellen von Geräten oder Maschinen etc. sind 
untersagt. 

Die entsprechend den nachfolgenden Festsetzungen zu verwendenden Pflanzen sind den Pflanz-
listen in Anhang zu entnehmen. 

 

Öffentliche Grünflächen 

Der als öffentliche Grünfläche – Verkehrsgrün festgesetzte Bereich ist als Verkehrsgrün anzulegen 
und dauerhaft zu unterhalten. 
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Im Bereich der im zeichnerischen Teil festgesetzten öffentlichen Grünflächen – entlang von festge-
setzten Verkehrsflächen – ist die Erstellung von Grundstückszufahrten zu den angrenzenden Bau-
grundstücken zulässig. 

 

Verkehrsgrünflächen 

Die als private Grünflächen festgesetzten Bereiche sind mit standortgerechten artenreichen Saat-
gutmischungen einzusäen und extensiv zu unterhalten.  

Eine Bebauung dieser Flächen ist unzulässig. 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  

 

• Pkw-Stellplätze, die Zufahrten zu Pkw-Garagen sind ausschließlich von Fußgängern genutzte Hof-

flächen und Hauszugänge sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasenpflaster, Drainpflaster, 
Schotterrasen, Kiesdecken) herzustellen. Das Oberflächenwasser ist über die belebte Bodenzone 
zur Versickerung zu bringen.  

• Private Hof- und Verkehrsflächen, auf denen mit wassergefährdende Stoffe transportiert und ge-

lagert bzw. auf denen mit diesen Stoffen umgegangen wird, sind undurchlässig zu befestigen und 
zu überdachen. Die Flächen dürfen nicht an den Regenwasserkanal angeschlossen werden. Über 
die detaillierte Ausbildung ist im Einzelfall im Rahmen der Baugenehmigung zu entscheiden. Was-
sergefährdende Einleitungen sind umgehend den zuständigen Behörden zu melden.  

• Jedes Baugrundstück hat eine Zisterne zu errichten. Das Fassungsvermögen ist auf 50 l pro m² 

projizierte Dachfläche auszulegen. Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser kann 
für Löschwasser-, Brauchwassernutzung und für die Bewässerung der Pflanzflächen verwendet 
werden. In jedem Fall ist in der Zisterne ein Überlauf vorzusehen, der an den öffentlichen Nieder-
schlagswasserkanal anzuschließen ist. Das Anlegen von Teichen ist gleichfalls zulässig.  

 

Pflanzgebote § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

PFG Punktuelles Pflanzgebot für Bäume – öffentlich  

Auf den im Plan dargestellten Standorten werden großkronige Laubbäume gepflanzt. Die Unter-
pflanzung erfolgt durch Einsaat von standortgerechten artenreichen Saatgutmischungen und ist ex-
tensiv zu unterhalten.  

 

PFG Allgemeines Pflanzgebot zur Gestaltung der Freiflächen - privat  

Auf den privaten Baugrundstücken ist je angefangene 2.000 m² Grundstücksfläche ein großkroniger 
Laubbaum lt. Pflanzenliste A zu pflanzen. Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Nicht bepflanzte 
Flächen sind einzusäen und als extensive Gras-/Krautstreifen (max. zweimal jährlich mähen, keine 
Düngung) zu unterhalten. Beim Ausfall von Gehölzen sind Nachpflanzungen vorzunehmen. Nadel-
gehölze und standortfremde Gehölze dürfen nicht verwendet werden.  

 

PFG Randliche Eingrünung des Plangebietes - privat  

Die im Plan mit PFG 3 dargestellten Flächen sind mit großkronigen Laubbäumen lt. Pflanzenliste A 
und Hochhecken (Bäume und Sträucher lt. Pflanzenlisten A, B und C) abwechslungsreich zu be-
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Nicht bepflanzte Flächen sind einzusäen und als extensive 
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Gras-/Krautstreifen (max. zweimal jährlich mähen, keine Düngung) zu unterhalten. Nadelgehölze 
und standortfremde Gehölze dürfen nicht verwendet werden. 

 

PFG Ansaat mit gebietseigener artenreicher Wiesensaatmischung zur Umwandlung von 
Acker in artenreiches Grünland  

Auf dem im zeichnerischen Teil festgesetzten Pflanzgebot „Ansaat mit gebietseigener artenreicher 
Wiesensaatmischung zur Umwandlung von Acker in Grünland“ ist die Ackerfläche durch Ansaat mit 
einer gebietseigenen, artenreichen Wiesensaatmischung in Grünland umzuwandeln.  

Durch eine extensive Bewirtschaftung der Wiesen sind artenreiche Blühwiesen zu entwickeln. Hier-
bei ist auf die Anwendung von Düngemitteleinsatz und Bioziden zu verzichten. 

Die Wiesen sind in den ersten 4-5 Jahren mehrmals (3-4 Schnitte) zu mähen, um einen Aushage-
rungseffekt zu erzielen. Der erste Schnitt auf den ausgehagerten Wiesen erfolgt nach dem 01.07. 
des jeweiligen Jahres. Ein zweiter Schnitt ist ab September des jeweiligen Jahres durchzuführen. 
Zur Vermeidung eines Nährstoffeintrages darf das Mahdgut nicht auf der Fläche verbleiben. 
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6 Gegenüberstellung von Bestand und Planung 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erfolgt nach der Ökokontoverordnung des Landes Baden-Württem-
berg. Hierbei sind die Bewertungen der Umweltbelange Biotope und Boden/Grundwasser maßgeb-
lich. 

Bei der nachfolgenden Bilanzierung des geplanten Eingriffes wurde berücksichtigt, dass 3.969 m² 
des gegenwärtigen Plangebietes bereits im Umweltbericht zum Bebauungsplan „IN•KOM. 5. Ände-
rung, 2. Erweiterung“ berücksichtigt wurden (vgl. Bestands- und Maßnahmenplan)  

 

6.1 Eingriffs- /Ausgleichsbilanz innerhalb des Plangebietes 

6.1.1 Umweltbelang Biotope 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs für den Umweltbelang Biotope wurde gemäß der Bio-
topwertliste der Anlage 2 der Ökokontoverordnung durchgeführt. 

 

Tabelle 19: Bilanzierung des Umweltbelangs Biotope innerhalb des Plangebiets 

 

Nutzungsart
Biotoptypsnr. gemäß 

Datenschlüssel
Flächengröße 

[m²]

Wertstufe 
nach LFU 

2005

Grundwert in 
ÖP

Flächenwert in 
ÖP [m²]

Ruderalvegetation 35.60 2.297 C 11 25.267

Acker mit fragmentarischer 
Unkrautvegetation

37.11 106.754 D 6 640.524

Acker mit fragmentarischer 
Unkrautvegetation

37.11 112.267 E 4 449.068

Vollversiegelte Verkehrsfläche 60.21 5.375 E 1 5.375

Teilversiegelte Verkehrsfläche 60.23 1.431 E 2 2.862

Unversiegelte Verkehrsfläche 
(Grasweg)

60.25 607 D 6 3.642

Summe: 228.731 1.126.738

Nutzungsart
Biotoptypsnr. gemäß 

Datenschlüssel
Flächengröße in 

m²

Wertstufe 
nach LFU 

2005

Grundwert in 
ÖP

Flächenwert in 
ÖP

Gewerbegebiet

Überbaubare Flächen 60.10, 60.21 154.326 E 1 154.326

Nicht überbaubare Flächen 33.80 40.624 E 4 162.498

Verkehrsflächen

Vollversiegelte Verkehrsflächen 60.21 17.557 E 1 17.557

Teilversiegelte Verkehrsflächen 60.22 2.375 E 1 2.375

Pflanzgebotsflächen

PFG "Großkronige Laubbäume" 45.12 auf 33.80 46.624

PFG "Wildhecken- und 
Sichtschutzpflanzungen"

44.30 560 D 6 3.360

PFG "Private Baugrundstücke" 45.30 auf 33.80 123.328

PFG "Ansaat mit gebietseigener, 
artenreicher 
Wiesensaatmischung"

33.41 13.289 C 13 172.757

Summe: 228.731 682.825

Gesamtbilanzwert in ÖP Differenz in ÖP

62 Bäume * 8 ÖP * 94 STU

Plan
-443.913

1.126.738
682.825

Bestand

164 Bäume * 8 ÖP * 94 STU

Plan

Bewertung Biotope

Bestand
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Ergänzungen zur Bilanzierung des Umweltbelanges Tiere/Pflanzen 

Um die Einschätzung der Biotopbewertungen zu erleichtern und zur Verbesserung der Übersicht-
lichkeit, wurde das Bewertungsmodell der Ökokontoverordnung auf das fünfstufige Bewertungsver-
fahren der LFU 2005 übertragen und durch die Angabe der Wertstufe ergänzt. 

 

6.1.2 Umweltbelang Boden/Grundwasser  

Die Bilanzierung des Umweltbelangs Boden/Grundwasser wurde im Wesentlichen nach den Vorga-
ben der Ökokontoverordnung erstellt. Als weitere Grundlage diente die Arbeitshilfe „Das Schutzgut 
Boden in der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung“ (Heft 24 der LUBW 2012). 
 

Tabelle 20: Bilanzierung des Umweltbelangs Boden/Grundwasser innerhalb des Plangebiets 

 

 

Ergänzungen zur Bilanzierung des Umweltbelanges Boden/Grundwasser 

Ermittlung der Gesamtbewertung natürlicher Böden gemäß Ökokontoverordnung: Erreicht die Bo-
denfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird 

Teilfläche
Flächen-

größe [m²]

Wertstufe 
nach LFU 

2005

Standort für 
natürliche 

Vegetation

Natürliche 
Bodenfrucht-

barkeit

Ausgleichs-
körper im 

Wasser-
kreislauf 

Filter und 
Puffer für 

Schadstoffe

Gesamt-

bewertung 

Gesamt-
bewertung 

in ÖP

Flächenwert in 

ÖP

L 5 V 24.978 C - 2,00 1,00 2,00 1,667 6,667 166.603

L 6 Vg 29.603 C - 2,00 1,00 2,00 1,670 6,670 197.452

L 3 V 89.708 C - 2,00 2,00 3,00 2,330 9,330 836.976

L 4 V 47.782 C - 2,00 2,00 3,00 2,333 9,330 445.806

L 3 V 21.246 B - 3,00 2,00 3,00 2,667 10,667 226.695

L 4 V 171 B - 3,00 2,00 3,00 2,667 10,667 1.825

L 7 Vg 5.288 A 4,00 - - - 4,000 16,000 84.608

Anthropogen überprägte 
Böschungsbereiche 
sowie teilversiegelte 

Wirtschaftswege 

4.580 D 1,000 4,000 18.320

Vollversiegelte 
Verkehrsflächen

5.375 E 0,000 0,000 0

Summe: 228.731 1.959.964

Teilfläche
Flächen-

größe [m²]

Wertstufe 
nach LFU 

2005

Standort für 
natürliche 
Vegetation

Natürliche 
Bodenfrucht-

barkeit

Ausgleichs-
körper im 
Wasser-
kreislauf 

Filter und 
Puffer für 

Schadstoffe

Gesamt-
bewertung

Gesamt-
bewertung 

in ÖP

Flächenwert in 
ÖP

Überbaubarer Bereich 
ohne Dachbegrünung 
(20% der überbaubaren 

Fläche)

30.225 E 0,000 0,000 0

Überbaubarer Bereich 
mit Dachbegrünung 

(Substratmächtigkeit    
12 cm) (80% der 
überbaubaren Fläche)

120.901 D 0,600 2,400 290.162

Nicht überbaubarer 

Bereich
57.673 C 2,000 8,000 461.384

Verkehrsflächen 
vollversiegelt

17.557 E 0,000 0,000 0

Verkehrsflächen 
teilversiegelt

2.375 D 1,000 4,000 9.500

Summe: 228.731 761.046

Differenz in ÖPGesamtbilanzwert in ÖP

Bestand

Plan

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 

Landes Baden-Württemberg)

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 
Landes Baden-Württemberg)

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 
Landes Baden-Württemberg)

-1.198.918
1.959.964

761.046

Bestand

Plan

Bewertung Boden/Grundwasser

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 
Landes Baden-Württemberg)

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 
Landes Baden-Württemberg)

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 
Landes Baden-Württemberg)

pauschale Bewertung (nach Ökokontoverordnung des 

Landes Baden-Württemberg)
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der Boden bei der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird die 
Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel der Bewertungsklassen für die anderen drei 
Bodenfunktionen ermittelt. 

Um die Einschätzung der Bodenbewertungen zu erleichtern und die Übersichtlichkeit zu verbessern, 
wurde das Bewertungsmodell der Ökokontoverordnung auf das fünfstufige Bewertungsverfahren der 
LFU 2005 übertragen und durch die Angabe der Wertstufe ergänzt. 

 

6.1.3 Planinterne Gesamtbilanz  

Tabelle 21: Ermittlung des Gesamtkompensationsbedarfs  

 

 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen verbleibt in-
nerhalb des Geltungsbereiches für die Umweltbelange Biotope und Boden/ Grundwasser ein Kom-
pensationsdefizit von 1.642.831 Ökopunkten, welches Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plan-
gebietes notwendig macht. 

 

  

Umweltbelang Kompensationsbedarf in Ökopunkten

Tiere/Pflanzen -443.913

Boden/Grundwasser -1.198.918

gesamt -1.642.831
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6.3 Planexterne Kompensation 

Die Ausführung von planexternen Kompensationsmaßnahmen dient dem Ausgleich der durch das 
Vorhaben beeinträchtigten und innerhalb des Gebietes nicht ausgleichbaren Funktionen von Natur-
haushalt und Landschaft. Die Art der planexternen Kompensationsmaßnahmen hat sich vorrangig 
an den betroffenen Umweltbelangen mit besonderer Bedeutung zu orientieren. Die Kompensation 
soll möglichst durch Maßnahmen erfolgen, die gleichzeitig für mehrere Umweltbelange positive Aus-
wirkungen besitzen (Küpfer 2010). 

Die Kompensation hat möglichst zeitgleich oder vor dem Eingriff zu erfolgen, da bis zur vollständigen 
Funktionserfüllung der Kompensationsmaßnahmen naturgemäß eine Entwicklungsdauer erforder-
lich ist (z.B. Bildung von Bodengefüge, Entstehung bestimmter Vegetationsstrukturen etc.). 

Für den Ausgleich der vorliegenden Planung wurden Ökokontomaßnahmen des Zweckverbandes 
Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet herangezogen (vgl. Kapitel 11.3). Hierbei wurden 
die Ökopunkte der angefügten Ökokontomaßnahmen gemäß Kapitel 11.3.1 vollständig verwendet, 
während die Ökopunkt der Ökokontomaßnahmen gemäß 11.3.2 anteilig verwendet wurden. Die 
verbleibenden Ökopunkte der Maßnahmen nach Kapitel 11.3.2 können weiterhin in zukünftigen 
Verfahren als Ausgleich dienen. 

 

6.4 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz mit Berücksichtigung der Kompensationsmaßnah-
men 

Die Bewertungen der nachfolgenden Eingriffs-/Ausgleichsbilanz erfolgten nach den Vorgaben der 
Ökokontoverordnung des Landes Baden-Württemberg vom 19.12.2010. 

 

Tabelle 22: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz mit Berücksichtigung der Kompensationsmaßnahme  

  

Mit der vorgeschlagenen planexternen Kompensationsmaßnahme kann der erhebliche Eingriff in die 
Umweltbelange Tiere/Pflanzen und Boden/Grundwasser umweltbelangübergreifend ausgeglichen 
werden. Es verbleiben keine erheblichen negativen Auswirkungen für die Gesamtheit der Umwelt-
belange bestehen.  

Maßnahmen-
nummer

K1

K2

0

100%

Umweltbelangübergreifendes Kompensationsdefizit in 
ÖP

Verbleibendes Kompensationsdefizit/-überschuss 
je Umweltbelang in ÖP

Verbleibendes umweltbelangübergreifendes
Kompensationsdefizit/-überschuss in ÖP

Ausgleich

-1.642.831

1.198.918 -1.198.918

Kompensationswert in ÖP Kompensationswert in ÖP

Maßnahme aus dem Ökokonto des 
Zweckverbandes mit dem Aktenzeichen 

325.02.023 (anteilig)

Maßnahme aus dem Ökokonto des 
Zweckverbandes mit den Aktenzeichen 

325.02.035 sowie 325.033 (vollumfänglich) 

Kompensationsmaßnahme

502.281

1.140.550

Tiere/Pflanzen                               Boden/Grundwasser                           
erheblicher Eingriff erheblicher Eingriff

Kompensationsdefizit je Umweltbelang in ÖP

Umweltbelang
Erheblichkeit

-443.913 -1.198.918
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7 Planungsalternativen 

Bedingt durch den engen räumlichen bzw. sachbezogenen Zusammenhang des Plangebietes mit 
dem bestehenden Gewerbegebiet „In∙Kom Südwest“ bestehen keine Planungsalternativen. 
 

8 Monitoring 

(Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen) 

Das Monitoring dient dazu die Durchführung und Entwicklung der im Bebauungsplan festgelegten 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu überwachen, so dass keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen verbleiben. Werden die im Bebauungsplan festgelegten Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Ausgleichmaßnahmen nicht oder nur unzureichend durchgeführt, wäre der Be-
bauungsplan mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. 

 

Tabelle 23: Darstellung der Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Umweltbelange Prüfung Zeitpunkt nach Baube-
ginn [a] 

Tiere/Pflanzen • Sind die Eingrünungsmaßnahmen wie 
festgesetzt umgesetzt und wirksam? 

1+4 

Boden • Wurde der abgetragene Oberboden sach-
gemäß wiederverwendet?  

1 

• Wurden im Bereich von Abstellflächen 
und vergleichbare Anlagen versickerungs-
fähige Beläge verwendet? 

1 

Wasser • Wurden im Bereich von Abstellflächen 
und vergleichbare Anlagen versickerungs-
fähige Beläge verwendet? 

1 

• Wird das anfallende Niederschlagswasser 
in ausreichendem Maße über die belebte 
Bodenzone im Plangebiet versickert? 

1 

Luft/Klima • Sind die Eingrünungsmaßnahmen wie 
festgesetzt umgesetzt und wirksam? 

1+4 

Landschaft • Sind die Eingrünungsmaßnahmen wie 
festgesetzt umgesetzt und wirksam? 

1+4 

Fläche • --- --- 

Mensch • --- --- 

Kultur- und sonstige Sachgüter • --- --- 
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9 Fazit  

Abschließend kann festgestellt werden, dass nach derzeitigem Kenntnisstand mit Realisierung der 
Planung und der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 
der Eingriff in die Umweltbelange ausgeglichen ist. Es verbleiben keine erheblichen negativen Aus-
wirkungen für die Gesamtheit der Umweltbelange bestehen. 

 

 

 

Balingen, den 03.04.2024 

 

 

i. A. Simon Steigmayer 

Projektleitung 
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11 Anhang 

11.1 Pflanzlisten 

Die nachfolgende Pflanzliste wurde von der Verbandsversammlung am 28.06.2021 mittels Ge-
neralbeschluss beschlossen und gilt fortan anstelle der Pflanzliste aus dem Bebauungsplan 
"Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet" inklusive Änderungen vom 08.03.2001 ff.  

Grundsätzlich können alle heimischen Laubbäume und Sträucher aus den Naturräumen 
Neckar- und Tauber-Gäuplatten und Schwarzwald gepflanzt werden. Explizit erlaubt sind: 

 

Pflanzliste A: Großkronige Bäume – 1. Ordnung 

Acer campestre Feldahorn 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus Bergahorn 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Fagus sylvatica Buche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

 

Pflanzliste B: Mittel- kleinkronige Bäume – 2. Ordnung 

Sorbus aria Vogelkirsche 

Sorbus auccuparia Eberesche (Vogelbeere) 

Salix rubens Godesberg Godesberg Weide 

 Hochstämmige Obstbäume 

 

Pflanzliste C: Sträucher 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel   

Corylus avellana Gewöhnlicher Hasel  

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 

Lonicera xylosteum Gemeine Heckenkirsche   

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus cathartica  Echter Kreuzdorn 

Rosa rubiginosa Wein-Rose 

Rosa vosaica Blaugrüne Rose 

Sambucus racemosa Traubenholunder 

 Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / Gemeinde Zimmern o.R. B-Plan “ IN•KOM. 7. Änderung, 3. Erweiterung“  Umweltbericht 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Pläne 

Plan Nr.1:  Bestandsplan  

Plan Nr. 2:  Maßnahmenplan 

 

  

Empfehlungen: Rank- und Schlingpflanzen 

Clematis montana Anemonen-Waldrebe 

Hedera helix Efeu 

Lonicera spec. Jelänger-Jelieber 

Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein 

Polygonum aubertil Knöterich 

Rosa spec. Kletterrosen 

Rosa multiflora Vielblütige Rose 

Rosa arvensis Feld-Rose 

Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde 
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11.3 Maßnahmenblätter 

11.3.1 Maßnahmenblatt zur Kompensationsmaßnahme K1 
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11.3.2 Maßnahmenblatt zur Kompensationsmaßnahme K2 
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